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Bundestag: Brexit-Steuerbegleitgesetz beschlossen 

In der letzten Ausgabe haben wir über die Stellungnahme des Bundesrats vom 

15.02.2019 zum Regierungsentwurf eines Gesetzes über steuerliche und weitere 

Begleitregelungen zum Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 

Nordirland aus der Europäischen Union (Brexit-Steuerbegleitgesetz) berichtet 

(vgl. dazu und zum gesamten bisherigen Inhalt der Gesetzesvorlage TAX 

WEEKLY # 6/2019). 

Wie angekündigt hat nun der Bundestag bereits am 21.02.2019 das Brexit-

Steuerbegleitgesetz in der Fassung „Beschlussempfehlung und Bericht“ seines 

Finanzausschusses beschlossen. 

Entsprechend der Forderung der Bundesrats wurde § 37 Abs. 17 ErbStG-E auf-

genommen. Die Regelung soll sicherstellen, dass für Erwerbe, für die die Steuer 

vor dem Zeitpunkt entstanden ist, ab dem das Vereinigte Königreich nicht mehr 

Mitgliedstaat der EU ist und auch nicht wie ein solcher zu behandeln ist, das Ver-

einigte Königreich weiterhin als Mitgliedstaat der EU gilt. Auf diese Weise wird im 

Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz der „Status quo“ gewahrt. Prakti-

sche Bedeutung kann dem beispielsweise bei Anwendung der Lohnsummenre-

gelung bei der Steuerbegünstigung für Unternehmensvermögen zukommen. 

Darüber hinaus sollen deutsche UK Limiteds steuerlich unabhängig von der zivil-

rechtlichen Beurteilung entsprechend der Rechtsprechung des BFH zum sog. 

Typenvergleich Subjekt der Körperschaftsteuer bleiben, das selbst körperschaft-

steuerpflichtige Einkünfte erzielen kann. Indem der neu eingefügte § 12 Abs. 4 

KStG-E die ununterbrochene Zurechnung des Betriebsvermögens zum Körper-

schaftsteuersubjekt Limited anordnet, wird klargestellt, dass allein der Brexit kei-

ne Aufdeckung und Besteuerung der stillen Reserven auslöst. 

Neu aufgenommen wurde auch eine steuerliche Begleitregelung zum Vierten 

Gesetz zur Änderung des Umwandlungsgesetzes. § 1 Abs. 2 S. 3 UmwStG-E 

stellt sicher, dass eine übertragende Gesellschaft, die von der neuen Übergangs-

regelung in § 122m UmwG Gebrauch macht, in den persönlichen Anwendungs-

bereich des Umwandlungssteuergesetzes fällt, obwohl sich der Sitz der Gesell-

schaft nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs außerhalb der EU und des 

EWR befindet.  

Schließlich wurden Änderungen des Grunderwerbsteuersteuergesetzes aufge-

nommen. § 4 Nr. 6 GrEStG-E und § 6a S. 5 GrEStG-E stellen in ihrem Anwen-

dungsbereich in Bezug auf deutsche UK Limiteds sicher, dass es nicht allein 

durch den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU zu einer Belastung mit 

Grunderwerbsteuer kommt. 

Das Brexit-Steuerbegleitgesetz soll am 29.03.2019 in Kraft treten. Insofern ist die 

Zustimmung des Bundesrats am 15.03.2019 geplant. 
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Finanzverwaltung: Bundeseinheitliche Abstimmung zur Quellensteuer-

pflicht auf Online-Werbung bis voraussichtlich Mitte März 2019 

Wie der aktuellen Medienberichterstattung entnommen werden kann, findet der-

zeit eine öffentlich ausgetragene Diskussion über eine mögliche Erhebung von 

Quellensteuern gem. § 50a EStG auf die Entgelte für Onlinewerbung im Rahmen 

der Betriebsprüfung statt. 

Die Berichterstattung beruht auf einer in der Literatur vertretenen Auffassung so-

wie auf bereits in der Praxis aufgegriffenen BP-Fällen. In dem Artikel wird als 

Ausgangssachverhalt angenommen, dass ein ausländischer Betreiber eines On-

line-Portals Leistungen an ein inländisches Unternehmen erbringt, das auf dem 

Portal für seine Produkte wirbt. Zwar liege dann in der Regel keine beschränkte 

Steuerpflicht gem. § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG vor, weil es weder eine in-

ländische Betriebsstätte noch einen ständigen Vertreter gibt. Allerdings unterlä-

gen gem. § 49 Abs. 1 Nr. 9 EStG auch die Überlassung der Nutzung oder des 

Rechts auf Nutzung von gewerblichen Kenntnissen und Fertigkeiten, zum Bei-

spiel Plänen, Mustern und Verfahren, soweit diese im Inland genutzt werden oder 

worden sind, der beschränkten Steuerpflicht. 

Die eben geschilderte Rechtsauffassung ist äußerst umstritten und wird auch tat-

sächlich in mehreren bereits erschienenen bzw. kurz vor der Veröffentlichung 

stehenden Aufsätzen in der Literatur angegriffen. 

Dem Vernehmen nach soll diese Rechtsfrage sehr zeitnah bundeseinheitlich ge-

klärt werden. Eine Bund-Länder-Sitzung soll bereits für den 12./13.03.2019 ange-

setzt worden sein, in der dieses Thema ergebnisoffen geprüft werden soll. Wir 

sind guter Hoffnung, dass eine Quellensteuerpflicht auf Online-Werbung im Er-

gebnis abgelehnt werden wird. 

 

BFH: Grenzüberschreitende Betriebsaufspaltung – Aufforderung des BMF 

zum Verfahrensbeitritt 

Zur Frage, ob und wenn ja inwieweit die Grundsätze der Betriebsaufspaltung in 

grenzüberschreitenden Sachverhalten anzuwenden sind, hat der BFH mit Be-

schluss vom 16.01.2019 (I R 72/16) das BMF zum Verfahrensbeitritt aufgefordert.  

Im Streitfall ist die Klägerin, eine gemeinnützige rechtsfähige Stiftung mit Sitz im 

Inland, Alleingesellschafterin der A B.V., einer niederländischen Kapitalgesell-

schaft mit Sitz in X (Niederlande). Die Klägerin verpachtet ein in X belegenes 

Grundstück an die A B.V., das diese zur Ausübung ihrer operativen Geschäftstä-

tigkeit als Betriebsgrundstück nutzt. Im Streitjahr (2012) schüttete die A B.V. eine 

Dividende an die Klägerin aus, welche das Finanzamt bei der Klägerin von der 

Besteuerung unter Berücksichtigung von 5 % als nicht abzugsfähige Betriebs-

ausgaben freistellte. Gegen diese Fiktion nicht abzugsfähiger Betriebsausgaben 

wendet sich die Klägerin. 

Der BFH stellt zunächst fest, dass die Entscheidung über die Revision davon ab-

hängen werde, ob die Klägerin durch die Verpachtung des Grundstücks in X an 

die A B.V. einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb i.S.d. § 14 AO begründet ha-
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be, und insoweit gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 S. 2 KStG steuerpflichtig sei. Sofern die 

Klägerin nicht bereits auf Grund ihrer Beteiligung an der A B.V. planmäßig Unter-

nehmenspolitik betreibe oder in anderer Weise entscheidenden Einfluss auf die 

Geschäftsführung der A B.V. ausübe und damit durch sie unmittelbar selbst am 

allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilnehme, könne ein wirtschaftlicher Ge-

schäftsbetrieb im Streitfall nur nach den Grundsätzen der Betriebsaufspaltung 

begründet werden.  

Im Anschluss stellt der BFH die unterschiedlichen Standpunkte in der Literatur 

zur steuerlichen Qualifikation einer Betriebsaufspaltung „über die Grenze“ dar, 

wie z.B. die Auffassung, dass eine grenzüberschreitende Betriebsaufspaltung nur 

bei Schmälerung des inländischen Steueraufkommens in Frage komme. Um die 

Frage der Gewerblichkeit der Einkünfte des Besitzunternehmens (abschließend) 

beantworten zu können, schlägt der BFH die Prüfung anhand bestimmter Fall-

gruppen vor: Outbound/Inbound, Sachverhalte jeweils mit und ohne DBA. In der 

Sache hat der BFH nicht entschieden, sondern hält es für sachgerecht, „ange-

sichts der Komplexität der angesprochen Fragen (…) das BMF in den Entschei-

dungsprozess einzubinden. Das BMF wird aufgefordert, gemäß § 122 Abs. 2 S. 1 

FGO dem Revisionsverfahren beizutreten.“ 

 

BHF: Keine Übertragung einer Rücklage nach § 6b EStG ohne Abzug von 

den Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Reinvestitionswirt-

schaftsguts 

Mit Urteil vom 22.11.2018 (VI R 50/16) hat der BFH entschieden, dass eine Rück-

lage nach § 6b EStG vor der Anschaffung oder Herstellung eines Reinvestitions-

wirtschaftsguts nicht auf einen anderen Betrieb des Steuerpflichtigen übertragen 

werden darf. Ein Veräußerungsgewinn, der in eine Rücklage nach § 6b EStG 

eingestellt worden ist, kann in einen anderen Betrieb des Steuerpflichtigen erst in 

dem Zeitpunkt überführt werden, in dem der Abzug von den Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten des Reinvestitionswirtschaftsguts des anderen Betriebs vor-

genommen wird (Bestätigung von R 6b.2 Abs. 8 S. 3 EStR). 

Im Streitfall unterhielten die Eltern des Klägers einen landwirtschaftlichen Betrieb 

und waren daneben Gesellschafter einer gewerblich tätigen KG, an die sie ein 

Grundstück überließen, das als Sonderbetriebsvermögen bilanziert wurde. Im 

Wirtschaftsjahr 2005/2006 erzielten sie im landwirtschaftlichen Betrieb einen Ge-

winn aus der Veräußerung von Grund und Boden, wofür sie eine § 6b-Rücklage 

bildeten. Den landwirtschaftlichen Betrieb übertrugen die Eltern am 30.12.2006 

unentgeltlich auf den Kläger. Die Rücklage wiesen sie zum 31.12.2006 in ihrer 

Sonderbilanz bei der KG aus. Zu diesem Stichtag (31.12.2006) befand sich in ih-

rem Sonderbetriebsvermögen bei der KG noch kein (Reinvestitions-)Wirtschafts-

gut, von dessen Anschaffungs- und Herstellungskosten sie die Rücklage hätten 

abziehen können. Erst im Folgejahr übertrugen sie die Rücklage auf die Anschaf-

fungskosten eines im Jahr 2007 fertiggestellten und ebenfalls als Sonderbe-

triebsvermögen erfassten Gebäudes. 
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Das Finanzamt hielt die Übertragung der Rücklage im Jahr 2006 nicht für mög-

lich. Die Rücklage könne nur auf ein anderes, in einem (Sonder-)Betriebsver-

mögen desselben Steuerpflichtigen gehaltenes Wirtschaftsgut übertragen wer-

den. Im Jahr 2007 sei eine Übertragung der Rücklage aufgrund des Wechsels 

des Betriebsinhabers nicht mehr möglich gewesen. Dementsprechend wurden 

die Einkünfte des Klägers aus Land- und Forstwirtschaft bei der Einkommensteu-

erfestsetzung für das Streitjahr (2009) um die Hälfte (§ 4a Abs. 2 Nr. 1 EStG) des 

Gewinns aus der Auflösung der Rücklage zuzüglich Gewinnzuschlag erhöht. Die 

hiergegen erhobene Klage hatte Erfolg. 

Der BFH hob nun aber dieses vorinstanzliche Urteil wieder auf und wies die Kla-

ge ab. Die Eltern des Klägers konnten die Rücklage entgegen der Auffassung 

des Finanzgerichts nicht in ihr Sonderbetriebsvermögen bei der KG übertragen 

und sie dementsprechend dort auch nicht in ihrer Sonderbilanz auf den 

31.12.2006 ausweisen. Die schlichte Übertragung einer Rücklage ohne Abzug 

von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines (Reinvestitions-) Wirt-

schaftsguts findet – entgegen der Auffassung der Kläger und des Finanzgerichts 

– im Gesetz keine Grundlage: § 6b EStG enthält keine Regelung, die eine derar-

tige Übertragung zulässt. Die in R 6b.2 Abs. 8 S. 3 EStR von der Finanzverwal-

tung vertretene Auffassung, eine nach § 6b Abs. 3 EStG gebildete Rücklage kön-

ne auf einen anderen Betrieb erst in dem Wirtschaftsjahr übertragen werden, in 

dem der Abzug von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bei Wirtschafts-

gütern des anderen Betriebs vorgenommen werde, stellt mithin laut BHF eine zu-

treffende Auslegung des Gesetzes dar. 

 

BFH: Sachverständigengutachten zur Bestimmung der ortsüblichen Markt-

miete 

Der BFH hat mit Urteil vom 10.10.2018 (IX R 30/17) entschieden, dass die orts-

übliche Vergleichsmiete zur Feststellung einer nur verbilligten Vermietung nicht 

durch ein Sachverständigengutachten auf der Grundlage statistischer Annahmen 

nach der sog. EOP-Methode bestimmt werden darf. Mit der EOP-Methode wird 

aufgrund statistischer Annahmen die von einem normal qualifizierten Betreiber zu 

erwirtschaftende Pacht ermittelt. 

Die Klägerin erwarb ein Grundstück mit historischem Altbestand, der als Gast-

stätte genutzt wird. Nach umfangreicher und kostspieliger Sanierung des Gebäu-

des verpachtete sie das Grundstück zum Betrieb einer Gaststätte u.a. an ihren 

Ehemann. Das Finanzamt nahm auf der Grundlage von Internet-Recherchen eine 

verbilligte Verpachtung an und kürzte die Werbungskosten entsprechend. Das 

Finanzgericht beauftragte einen Sachverständigen mit der Ermittlung der ortsüb-

lichen Marktpacht. Die Beteiligten gingen übereinstimmend davon aus, dass sich 

aufgrund der Besonderheiten des Objekts keine vergleichbaren Objekte finden 

lassen, so dass die Marktpacht nicht nach der sog. Vergleichsmethode bestimmt 

werden kann. Der Sachverständige ermittelte deshalb im Wesentlichen auf der 

Grundlage der EOP-Methode einen Vergleichswert, der zur Abweisung der Klage 

führte. 
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Auf die Revision der Klägerin hat der BFH das Urteil nun jedoch aufgehoben und 

die Sache an das Finanzgericht zurückverwiesen. Für die verbilligte Überlassung 

von Gewerbeobjekten gilt als allgemeiner Grundsatz ein Aufteilungsgebot. Die 

anteilig auf die unentgeltliche Überlassung entfallenden Aufwendungen können 

nicht abgezogen werden. Ob eine verbilligte Vermietung oder Verpachtung vor-

liegt, ist im Wesentlichen Tatfrage. Das Finanzgericht muss die vereinbarte Miete 

oder Pacht der ortsüblichen Marktmiete oder -pacht gegenüberstellen. Letztere 

muss es von Amts wegen ermitteln. Dazu kann das Gericht ein Sachverständi-

gengutachten einholen. Grundsätzlich gibt es keine rechtlichen Vorgaben, nach 

welcher Methode der Sachverständige vorgehen muss. Eine Grenze ist aber 

überschritten, wenn der Sachverständige aufgrund der von ihm gewählten Me-

thode letztlich etwas anderes ermittelt als die ortsübliche Marktmiete oder -pacht. 

Das ist der Fall, wenn er im Wesentlichen darauf abstellt, welche Miete oder 

Pacht auf der Grundlage statistischer Annahmen nach betriebswirtschaftlichen 

Grundsätzen vom Mieter oder Pächter im Durchschnitt erwirtschaftet werden 

kann (sog. EOP-Methode). Mit solchen Erwägungen kann der Markt allenfalls 

global abgebildet werden. Das Gesetz verlangt aber, auf den örtlichen Markt zu 

blicken. 

Das Finanzgericht muss nun die ortsübliche Marktpacht noch einmal feststellen. 

Dafür genügt eine Schätzung unter Mitwirkung eines ortskundigen, erfahrenen 

Sachverständigen oder Maklers. Die damit verbundene höhere Unsicherheit ist 

hinzunehmen. Kann sich das Finanzgericht auf der Grundlage der Ausführungen 

des Sachverständigen nicht die für eine Schätzung erforderliche Überzeugung 

bilden, geht dies zu Lasten des Finanzamts, das die objektive Beweislast zu tra-

gen hat. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 16.02.2019 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-531/17 14.02.2019 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Richtlinie 
2006/112/EG – Art. 143 Abs. 1 Buchst. d – Befreiungen von der Einfuhrum-
satzsteuer – Einfuhren mit nachfolgender innergemeinschaftlicher Verbrin-
gung – Anschließende innergemeinschaftliche Lieferung – Steuerhinterzie-
hung – Versagung der Befreiung – Voraussetzungen 

C-562/17 14.02.2019 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Dreizehnte Richtlinie 86/560/EWG – Verfah-
ren der Erstattung der Mehrwertsteuer – Grundsätze der Äquivalenz und der 
Effektivität – Nicht in der Union ansässiges Unternehmen – Vorherige be-
standskräftige Entscheidung, mit der die Erstattung der Mehrwertsteuer abge-
lehnt wird – Falsche Mehrwertsteueridentifikationsnummer 

T-131/16 14.02.2019 

State aid – Aid scheme implemented by Belgium – Decision declaring the aid 
scheme incompatible with the internal market and unlawful and ordering recov-
ery of the aid granted – Tax ruling – Excess profit exemption – Fiscal autonomy 
of the Member States – Concept of an aid scheme – Further implementing 
measures 

 

Alle am 20.02.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 72/16 16.01.2019 
Zur Anwendbarkeit des § 8b Abs. 5 KStG im Rahmen einer grenzüberschrei-
tenden Betriebsaufspaltung 

VI R 50/16 22.11.2018 
Keine Übertragung einer Rücklage nach § 6b EStG ohne Abzug von den An-
schaffungs- oder Herstellungskosten eines Reinvestitionswirtschaftsguts 

IX R 30/17 10.10.2018 
Ortsübliche Miete - EOP-Methode - Schätzung  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 6/19 vom 20.2.2019 

 

Alle am 20.02.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IX R 15/18 04.12.2018 
Teilweise Parallelentscheidung zu BFH-Urteil vom 4.12.2018 IX R 14/18: Aus-
legung von Willenserklärungen 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210769&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13571943
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210767&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13573238
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210761&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13726801
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39368&pos=0&anz=40
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39371&pos=1&anz=40
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39374&pos=2&anz=40
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39365&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39377&pos=3&anz=40
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IX R 14/18 04.12.2018 Auslegung von Willenserklärungen 

XI R 32/17 14.11.2018 Zum Fehlen von Entscheidungsgründen i.S. von § 119 Nr. 6 FGO 

X B 101/18 19.12.2018 
Keine Klagestattgabe allein aufgrund unterbliebener Übersendung der Steuer-
akten durch das FA 

XI R 32/16 29.08.2018 
Zur Passivierung stornobehafteter Vermittlungsprovisionen und Aktivierung des 
diesen Leistungen zuzuordnenden Aufwands 

I R 77/16 12.09.2018 Verdeckte Gewinnausschüttung - Angemessenheit von Beraterhonoraren 

I B 49/16 25.09.2018 
Notwendige Beiladung bei Klagen gegen die Feststellung des steuerlichen 
Einlagekontos 

 

Alle bis zum 22.02.2019 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

 
IV B 3 - 
S 1304- 
AUT/11/10003 
 

21.02.2019 

 
Veröffentlichung des BFH-Urteils vom 26. August 2010 (I R 53/09); Nichtan-
wendung der Urteilsgrundsätze aufgrund Schiedsentscheidung des EuGH 
 

III C 5 -S 
7420/19/1000
2 :002 
 

21.02.2019 

 
BMF-Schreiben - Nichtbeanstandungsregelung im Zusammenhang mit der Ein-
führung von § 22f UStG - Besondere Pflichten für Betreiber eines elektroni-
schen Marktplatzes - und § 25e UStG - Haftung beim Handel auf einem elek-
tronischen Marktplatz - 
 

 
IV C 6 -S 
2133/13/1000
2 
 

19.02.2019 
Bilanzsteuerrechtliche Beurteilung vereinnahmter und verausgabter Pfandgel-
der; Aufhebung des BMF-Schreibens vom 13. Juni 2005 (BStBl I S. 715) 
 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39380&pos=4&anz=40
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39383&pos=5&anz=40
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39386&pos=6&anz=40
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39389&pos=7&anz=40
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39392&pos=8&anz=40
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39395&pos=9&anz=40
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Oesterreich/2019-02-21-veroeffentlichung-des-BFH-Urteils-I-R-53-09-nichtanwendung-der-urteilsgrundsaetze.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Oesterreich/2019-02-21-veroeffentlichung-des-BFH-Urteils-I-R-53-09-nichtanwendung-der-urteilsgrundsaetze.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Oesterreich/2019-02-21-veroeffentlichung-des-BFH-Urteils-I-R-53-09-nichtanwendung-der-urteilsgrundsaetze.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-02-21-haftung-fuer-umsatzsteuer-beim-handel-mit-waren-im-internet.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-02-21-haftung-fuer-umsatzsteuer-beim-handel-mit-waren-im-internet.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-02-21-haftung-fuer-umsatzsteuer-beim-handel-mit-waren-im-internet.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-02-19-bilanzsteuerrechtliche-beurteilung-vereinnahmter-und-verausgabter-pfandgelder.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-02-19-bilanzsteuerrechtliche-beurteilung-vereinnahmter-und-verausgabter-pfandgelder.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-02-19-bilanzsteuerrechtliche-beurteilung-vereinnahmter-und-verausgabter-pfandgelder.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Deutscher Bundestag Drucksache 19/7959
19. Wahlperiode 20.02.2019


Beschlussempfehlung und Bericht
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksache 19/7377 – 


Entwurf eines Gesetzes über steuerliche und weitere Begleitregelungen zum
Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der 
Europäischen Union


(Brexit-Steuerbegleitgesetz – Brexit-StBG)


A. Problem


Am 29. März 2017 unterrichtete das Vereinigte Königreich Großbritannien und
Nordirland (Vereinigtes Königreich) den Europäischen Rat von seiner Absicht,
aus der Europäischen Union (EU) auszutreten, und leitete damit offiziell das Ver-
fahren nach Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) ein. Nach
Artikel 50 Absatz 3 EUV endet die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs
in der EU (Brexit) zwei Jahre später, es sei denn, der Europäische Rat beschließt
im Einvernehmen mit dem betroffenen Mitgliedstaat einstimmig, diese Frist zu
verlängern.


Ab diesem Zeitpunkt ist das Vereinigte Königreich, das mit dem Austritt aus der
EU auch aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ausscheidet, auch für
steuerliche und finanzmarktrechtliche Zwecke als Drittstaat zu behandeln. 


B. Lösung


Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz soll dem fachlich zwingend notwendigen
Gesetzgebungsbedarf in verschiedenen Bereichen des deutschen Steuer- und Fi-
nanzmarktrechts im Hinblick auf den Brexit entsprochen werden. 


Darüber hinaus werden Risikoträger und Risikoträgerinnen i. S. d. § 2 Absatz 8
der Institutsvergütungsverordnung (InstitutsVergV), deren jährliche fixe Vergü-
tung das Dreifache der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenver-
sicherung im Sinne des § 159 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) 
übersteigt, leitenden Angestellten, die zur selbständigen Einstellung oder Entlas-
sung von Arbeitnehmern berechtigt sind, im Hinblick auf den Kündigungsschutz 
(§ 14 Absatz 2 Satz 2 KSchG) gleichgestellt.
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Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf:


– Steuerfreie Kapitalübertragung des geförderten Altersvorsorgevermögens 
bei Tod des Zulageberechtigten auf den überlebenden Ehegatten/Lebens-
partner bei Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Vereinigten König-
reich Großbritannien und Nordirland in bestimmten Altfällen


– Übergang eines Wohnförderkontos bei Tod des Zulageberechtigten auf den 
überlebenden Ehegatten/Lebenspartner bei Wohnsitz oder gewöhnlichem 
Aufenthalt im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland in be-
stimmten Altfällen


– Steuerneutralität des Brexit in Bezug auf Betriebsvermögen unbeschränkt 
steuerpflichtiger Körperschaften mit statutarischem Sitz im Vereinigten Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland 


– Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


– Änderung des Grunderwerbsteuersteuergesetzes


– Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (Zweigniederlassung; 
grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr– § 39 Absatz 8 ZAG – neu –) 


– Übergangsvorschrift zum Brexit-Steuerbegleitgesetz – § 64m Absatz 2
KWG


– Übergangsregelung für die Erlaubnispflicht von Märkten für Finanzinstru-
mente


– Änderung des Anknüpfungszeitraums in § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, § 13 
Absatz 1 Satz 2, § 20 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d und § 49 Absatz 3 
und 4 – neu – Pfandbriefgesetz (PfandBG)


– Änderung des Anknüpfungszeitraums (Bausparkassengesetz, Anlageverord-
nung, Pensionsfonds-Aufsichtsverordnung) 


– Steuerliche Begleitregelung zum Vierten Gesetz zur Änderung des Um-
wandlungsgesetzes 


Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der 
Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei
Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. 


C. Alternativen


Keine.


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand


Verzicht auf nicht gewollte Steuermehreinnahmen. 


E. Erfüllungsaufwand


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger


Zusätzlicher Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht. Infor-
mationspflichten werden dadurch nicht eingeführt, vereinfacht oder abgeschafft.
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E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft


Durch die steuerlichen Regelungen des Gesetzentwurfs sowie diejenigen finanz-
marktrechtlichen Regelungen, die ebenfalls den Status quo sicherstellen sollen,
entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft. Informations-
pflichten werden dadurch nicht eingeführt, vereinfacht oder abgeschafft. 


Die Ausübung der für den Fall eines Austritts des Vereinigten Königreichs aus
der EU ohne Austrittsabkommen vorgesehenen Anordnungsbefugnisse zur ent-
sprechenden Anwendung des EU-Passregimes durch die Bundesanstalt dürfte zu
einer Verringerung der mit einem ungeregelten Austritt verbundenen Anpas-
sungskosten für die Wirtschaft führen. Da derzeit nicht absehbar ist, in welcher
Art und Weise und in welchem Umfang die Bundesanstalt diese Befugnisse aus-
üben wird, kann die Höhe einer möglichen Kosteneinsparung nicht beziffert wer-
den. 


Durch die Regelungen zum Kündigungsschutz für Risikoträger und Risikoträge-
rinnen entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft. Bedeu-
tende Institute müssen schon bislang sowohl leitende Angestellte als auch Risiko-
träger und Risikoträgerinnen nach der InstitutsVergV auf der Grundlage einer Ri-
sikoanalyse ermitteln. Ein zusätzlicher Aufwand wird nicht geschaffen. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung


Durch die steuerlichen Regelungen des Gesetzentwurfs sowie diejenigen finanz-
marktrechtlichen Regelungen, die ebenfalls den Status quo sicherstellen sollen,
entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand für die Verwaltung. Informations-
pflichten werden dadurch nicht eingeführt, vereinfacht oder abgeschafft. 


Die Ausübung der für den Fall eines Austritts des Vereinigten Königreichs aus
der EU ohne Austrittsabkommen vorgesehenen Anordnungsbefugnisse zur ent-
sprechenden Anwendung des EU-Passregimes durch die Bundesanstalt dürfte zu
einem zusätzlichen Erfüllungsaufwand für die Verwaltung führen. Da derzeit
nicht absehbar ist, in welcher Art und Weise und in welchem Umfang die Bun-
desanstalt diese Befugnisse ausüben wird, kann der mit der Ausübung der Befug-
nisse verbundene Erfüllungsaufwand für die Verwaltung nicht beziffert werden. 


Der Erfüllungsaufwand dürfte einen niedrigen vierstelligen Betrag nicht über-
schreiten.


Durch die Regelungen zum Kündigungsschutz für Risikoträger und Risikoträge-
rinnen entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand für die Verwaltung. 


F. Weitere Kosten


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine
direkten sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Beschlussempfehlung


Der Bundestag wolle beschließen, 


den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/7377 in der aus der nachstehenden Zusam-
menstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


Berlin, den 20. Februar 2019 


Der Finanzausschuss


Bettina Stark-Watzinger 
Vorsitzende


Matthias Hauer
Berichterstatter


Metin Hakverdi
Berichterstatter
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Zusammenstellung


Entwurf eines Gesetzes über steuerliche und weitere Begleitregelungen zum Austritt des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union (Brexit-Steuerbegleitgesetz – 
Brexit-StBG)
– Drucksache 19/7377 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


Entwurf eines Gesetzes über steuer-
liche und weitere Begleitregelungen 
zum Austritt des Vereinigten König-
reichs Großbritannien und Nordir-
land aus der Europäischen Union


Entwurf eines Gesetzes über steuer-
liche und weitere Begleitregelungen 
zum Austritt des Vereinigten König-
reichs Großbritannien und Nordir-
land aus der Europäischen Union


(Brexit-Steuerbegleitgesetz - Brexit-
StBG)


(Brexit-Steuerbegleitgesetz - Brexit-
StBG)


Vom ... Vom ...


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen:


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen:


I n h a l t s ü b e r s i c h t I n h a l t s ü b e r s i c h t


Artikel 1 Änderung des Einkommensteuerge-
setzes


Artikel 1 u n v e r ä n d e r t


Artikel 2 Änderung des Körperschaftsteuerge-
setzes


Artikel 2 u n v e r ä n d e r t


Artikel 3 Änderung des Umwandlungssteuer-
gesetzes


Artikel 3 u n v e r ä n d e r t


Artikel 4 Änderung des Außensteuergesetzes Artikel 4 u n v e r ä n d e r t


Artikel 5 Änderung des Erbschaftsteuer- 
und Schenkungsteuergesetzes


Artikel 6 Änderung des Grunderwerbsteu-
ergesetzes


Artikel 5 Änderung des Pfandbriefgesetzes Artikel 7 u n v e r ä n d e r t


Artikel 6 Änderung des Kreditwesengesetzes Artikel 8 u n v e r ä n d e r t


Artikel 9 Änderung des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes


Artikel 7 Änderung des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes


Artikel 10 u n v e r ä n d e r t


Artikel 8 Änderung des Gesetzes über Baus-
parkassen


Artikel 11 u n v e r ä n d e r t
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


Artikel 12 Änderung des Wertpapierhandels-
gesetzes


Artikel 9 Änderung der Anlageverordnung Artikel 13 u n v e r ä n d e r t


Artikel 10 Änderung der Pensionsfonds-Auf-
sichtsverordnung 


Artikel 14 u n v e r ä n d e r t


Artikel 11 Inkrafttreten Artikel 15 u n v e r ä n d e r t


Artikel 1 Artikel 1


Änderung des Einkommensteuergesetzes Änderung des Einkommensteuergesetzes


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 9 des Gesetzes vom 17. August 2017 (BGBl. I
S. 3214) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 9 des Gesetzes vom 17. August 2017 (BGBl. I
S. 3214) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:


1. Dem § 3 Nummer 55c Satz 2 Buchstabe c
wird folgender Satzteil angefügt:


„dies gilt auch, wenn die Ehegatten ihren 
vor dem Zeitpunkt, ab dem das Vereinigte 
Königreich Großbritannien und Nordir-
land nicht mehr Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union ist und auch nicht wie ein sol-
cher zu behandeln ist, begründeten Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ver-
einigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland hatten und der Vertrag vor 
dem 23. Juni 2016 abgeschlossen worden 
ist;“.


1. § 4g wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t


a) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter 
„§ 175 Absatz 1 Nummer 2“ durch die 
Wörter „§ 175 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2“ ersetzt.


b) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 


„(6) Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 
und Absatz 3 sind mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass allein der Austritt des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien 
und Nordirland aus der Europäischen 
Union nicht dazu führt, dass ein als ent-
nommen geltendes Wirtschaftsgut als 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


aus der Besteuerungshoheit der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union 
ausgeschieden gilt.“ 


2. Dem § 6b Absatz 2a wird folgender Satz an-
gefügt: 


3. u n v e r ä n d e r t


„Zu den nach Satz 1 angeschafften oder her-
gestellten Wirtschaftsgütern gehören auch die 
einem Betriebsvermögen des Steuerpflichti-
gen im Vereinigten Königreich Großbritan-
nien und Nordirland zuzuordnenden Wirt-
schaftsgüter, soweit der Antrag nach Satz 1
vor dem Zeitpunkt gestellt worden ist, ab dem 
das Vereinigte Königreich Großbritannien 
und Nordirland nicht mehr Mitgliedstaat der 
Europäischen Union ist und auch nicht wie 
ein solcher zu behandeln ist.“


4. § 92a wird wie folgt geändert:


3. In § 92a Absatz 1 Satz 5 wird der Punkt am 
Ende durch die Wörter „; dies gilt auch für 
eine im Vereinigten Königreich Großbritan-
nien und Nordirland belegene Wohnung, die 
vor dem Zeitpunkt, ab dem das Vereinigte 
Königreich Großbritannien und Nordirland 
nicht mehr Mitgliedstaat der Europäischen 
Union ist und auch nicht wie ein solcher zu 
behandeln ist, bereits begünstigt war, soweit 
für diese Wohnung bereits vor diesem Zeit-
punkt eine Verwendung nach Satz 1 erfolgt ist 
und keine erneute beantragt wird.“ ersetzt.


a) In Absatz 1 Satz 5 wird der Punkt am 
Ende durch die Wörter „; dies gilt auch 
für eine im Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland belegene 
Wohnung, die vor dem Zeitpunkt, ab 
dem das Vereinigte Königreich Großbri-
tannien und Nordirland nicht mehr Mit-
gliedstaat der Europäischen Union ist 
und auch nicht wie ein solcher zu behan-
deln ist, bereits begünstigt war, soweit 
für diese Wohnung bereits vor diesem 
Zeitpunkt eine Verwendung nach Satz 1
erfolgt ist und keine erneute beantragt 
wird.“ ersetzt.


b) In Absatz 2a Satz 5 Nummer 2 wird 
der Punkt am Ende durch die Wörter 
„; dies gilt auch, wenn die Ehegatten 
ihren vor dem Zeitpunkt, ab dem das 
Vereinigte Königreich Großbritan-
nien und Nordirland nicht mehr Mit-
gliedstaat der Europäischen Union ist 
und auch nicht wie ein solcher zu be-
handeln ist, begründeten Wohnsitz o-
der gewöhnlichen Aufenthalt im Ver-
einigten Königreich Großbritannien 
und Nordirland hatten und der Al-
tersvorsorgevertrag vor dem 
23. Juni 2016 abgeschlossen worden 
ist.“ ersetzt.


4. In § 93 Absatz 1 Satz 4 Buchstabe c wird das 
Semikolon am Ende durch die Wörter „; dies 
gilt auch, wenn die Ehegatten ihren vor dem 


5. u n v e r ä n d e r t
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


Zeitpunkt, ab dem das Vereinigte Königreich 
Großbritannien und Nordirland nicht mehr 
Mitgliedstaat der Europäischen Union ist und 
auch nicht wie ein solcher zu behandeln ist, 
begründeten Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt im Vereinigten Königreich Groß-
britannien und Nordirland hatten und der Ver-
trag vor dem 23. Juni 2016 abgeschlossen 
worden ist;“ ersetzt.


5. Dem § 95 Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt: 


6. u n v e r ä n d e r t


„Satz 1 gilt nicht, sofern sich der Wohnsitz o-
der gewöhnliche Aufenthalt des Zulagebe-
rechtigten bereits seit dem 22. Juni 2016 un-
unterbrochen im Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland befindet und 
der Vertrag vor dem 23. Juni 2016 abge-
schlossen worden ist.“ 


Artikel 2 Artikel 2


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes Änderung des Körperschaftsteuergesetzes


§ 12 des Körperschaftsteuergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I
S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:


Dem § 12 Absatz 3 des Körperschaftsteuer-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird fol-
gender Satz angefügt:


1. Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:


„Dieser Absatz ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass allein der Austritt des Vereinigten König-
reichs Großbritannien und Nordirland aus der Eu-
ropäischen Union nicht dazu führt, dass eine Kör-
perschaft, Vermögensmasse oder Personenvereini-
gung dadurch als aus der unbeschränkten Steuer-
pflicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union ausgeschieden gilt oder als außerhalb der 
Europäischen Union ansässig anzusehen ist.“ 


u n v e r ä n d e r t


2. Folgender Absatz 4 wird angefügt:


„(4) Einer unbeschränkt steuerpflich-
tigen Körperschaft mit Sitz im Vereinigten 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


Königreich Großbritannien und Nordir-
land ist nach dem Austritt des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordir-
land aus der Europäischen Union das Be-
triebsvermögen ununterbrochen zuzurech-
nen, das ihr bereits vor dem Austritt zuzu-
rechnen war.“


Artikel 3 Artikel 3


Änderung des Umwandlungssteuergesetzes Änderung des Umwandlungssteuergesetzes


Das Umwandlungssteuergesetz vom 7. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), das zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 2. November 
2015 (BGBl. I S. 1834) geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:


1. Dem § 1 Absatz 2 wird folgender Satz an-
gefügt:


„Eine übertragende Gesellschaft, auf die 
§ 122m des Umwandlungsgesetzes Anwen-
dung findet, gilt als Gesellschaft mit Sitz 
und Ort der Geschäftsleitung innerhalb 
des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union.“


Dem § 22 des Umwandlungssteuergesetzes 
vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), 
das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 2. No-
vember 2015 (BGBl. I S. 1834) geändert worden 
ist, wird folgender Absatz 8 angefügt:


2. Dem § 22 wird folgender Absatz 8 angefügt: 


„(8) Absatz 1 Satz 6 Nummer 6 und Absatz 2
Satz 6 sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass al-
lein der Austritt des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland aus der Europäi-
schen Union nicht dazu führt, dass die Vorausset-
zungen des § 1 Absatz 4 nicht mehr erfüllt sind. 
Satz 1 gilt nur für Einbringungen, bei denen in den 
Fällen der Gesamtrechtsnachfolge der Umwand-
lungsbeschluss vor dem Zeitpunkt, ab dem das 
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordir-
land nicht mehr Mitgliedstaat der Europäischen 
Union ist und auch nicht wie ein solcher zu behan-
deln ist, erfolgt oder, in den anderen Fällen, in de-
nen die Einbringung nicht im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge erfolgt, der Einbringungsvertrag 
vor diesem Zeitpunkt geschlossen worden ist.“ 


„(8) u n v e r ä n d e r t
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Artikel 4 Artikel 4


Änderung des Außensteuergesetzes u n v e r ä n d e r t


§ 6 des Außensteuergesetzes vom 8. Septem-
ber 1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I
S. 2074) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:


1. In Absatz 5 Satz 4 wird das Komma in dem 
Satzteil vor Nummer 1 durch die Wörter 
„, wenn die Voraussetzungen für die Stun-
dung nach den Sätzen 1 bis 3 nicht mehr vor-
liegen oder“ ersetzt.


2. Folgender Absatz 8 wird angefügt: 


„(8) Abweichend von Absatz 5 Satz 4
führt der Austritt des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland aus der Euro-
päischen Union nicht zum Widerruf der Stun-
dung, wenn allein auf Grund dessen für den 
Steuerpflichtigen oder seinen Rechtsnachfol-
ger im Sinne des Absatzes 5 Satz 3 Nummer 1 
die Voraussetzungen für die Stundung nach 
Absatz 5 Satz 1 und 3 nicht mehr vorliegen. 
In den Fällen des Satzes 1 ist Absatz 5 Satz 4
auf die gestundeten Beträge weiterhin mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass die Stundung 
über die in Absatz 5 Satz 4 geregelten Tatbe-
stände hinaus auch zu widerrufen ist, 


1. soweit die Anteile auf Grund einer Ent-
nahme oder eines anderen Vorgangs, der 
nach inländischem Recht nicht zum An-
satz des Teilwerts oder des gemeinen 
Werts führt, weder einer Betriebsstätte 
des Steuerpflichtigen im Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordir-
land noch einer Betriebsstätte des Steu-
erpflichtigen im Sinne des Absatzes 5
Satz 3 Nummer 3 zuzuordnen ist; 


2. wenn für den Steuerpflichtigen oder für 
seinen Rechtsnachfolger im Sinne des 
Absatzes 5 Satz 3 Nummer 1 infolge der 
Aufgabe des Wohnsitzes oder gewöhnli-
chen Aufenthalts weder eine mit der 
deutschen unbeschränkten Einkommen-
steuerpflicht vergleichbare Steuerpflicht 
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im Vereinigten Königreich Großbritan-
nien und Nordirland noch eine Steuer-
pflicht nach Absatz 5 Satz 1 besteht.


In den Fällen des Satzes 2 gilt Absatz 7 ent-
sprechend.“ 


Artikel 5


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes


Dem § 37 des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I
S. 378), das zuletzt durch Artikel 18 des Geset-
zes vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) 
geändert worden ist, wird folgender Absatz 17
angefügt:


„(17) Auf Erwerbe, für die die Steuer vor 
dem Zeitpunkt entstanden ist, ab dem das Ver-
einigte Königreich Großbritannien und Nordir-
land nicht mehr Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union ist und auch nicht wie ein solcher 
zu behandeln ist, ist dieses Gesetz mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass das Vereinigte König-
reich Großbritannien und Nordirland weiterhin 
als Mitgliedstaat der Europäischen Union gilt.“


Artikel 6


Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes


Das Grunderwerbsteuergesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. Februar 
1997 (BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 
(BGBl. I S. 2338) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:


1. § 4 wird wie folgt geändert:


a) In Nummer 5 Satz 2 wird der Punkt 
am Ende durch ein Semikolon ersetzt.


b) Folgende Nummer 6 wird angefügt:


„6. Erwerbe, die allein auf dem Aus-
tritt des Vereinigten König-
reichs Großbritannien und 
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Nordirland aus der Europäi-
schen Union beruhen.“


2. Dem § 6a wird folgender Satz angefügt:


„Satz 3 gilt nicht, soweit allein durch den 
Austritt des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland aus der 
Europäischen Union das herrschende Un-
ternehmen nicht im Sinne von Satz 4 inner-
halb von fünf Jahren nach dem Rechtsvor-
gang unmittelbar oder mittelbar oder teils 
unmittelbar, teils mittelbar zu mindestens 
95 vom Hundert ununterbrochen beteiligt 
ist.“


Artikel 5 Artikel 7 


Änderung des Pfandbriefgesetzes Änderung des Pfandbriefgesetzes


Das Pfandbriefgesetz vom 22. Mai 2005 
(BGBl. I S. 1373), das zuletzt durch Artikel 24 
Absatz 38 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1693) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:


1. In § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 werden 
nach den Wörtern „die Schweiz,“ die Wör-
ter „das Vereinigte Königreich Großbri-
tannien und Nordirland,“ eingefügt.


2. In § 13 Absatz 1 Satz 2 werden nach den 
Wörtern „in der Schweiz,“ die Wörter „im 
Vereinigten Königreich Großbritannien 
und Nordirland,“ eingefügt.


3. In § 20 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d
werden nach den Wörtern „die Schweiz“
die Wörter „, das Vereinigte Königreich 
Großbritannien und Nordirland,“ einge-
fügt.


Dem § 49 des Pfandbriefgesetzes vom 22. Mai 
2005 (BGBl. I S. 1373), das zuletzt durch Arti-
kel 24 Absatz 38 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1693) geändert worden ist, werden die 
folgenden Absätze 3 und 4 angefügt: 


4. Dem § 49 werden die folgenden Absätze 3
und 4 angefügt: 


„(3) Abweichend von § 4 Absatz 1 Satz 2
und Absatz 1a Satz 3, § 12 Absatz 1 in Verbindung 
mit § 13 Absatz 1 Satz 2, § 19 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 bis 4, § 20 Absatz 1 Nummer 1 Buch-
stabe b, c und g und Nummer 2 sowie Absatz 2


„(3) Abweichend von § 4 Absatz 1
Satz 2 Nummer 3, § 19 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2, § 20 Absatz 2 Nummer 2, § 26 
Absatz 1 Nummer 3 sowie § 26f Absatz 1
Nummer 3 sind Forderungen, die sich gegen 
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Nummer 2 und 3, § 26 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 
sowie § 26f Absatz 1 Nummer 3 bis 5 sind Forde-
rungen, die 


das Vereinigte Königreich Großbritannien 
und Nordirland oder dort ansässige 
Schuldner richten oder für die von diesen 
Stellen die Gewährleistung übernommen 
worden ist und vor dem Zeitpunkt, ab dem 
das Vereinigte Königreich Großbritannien 
und Nordirland nicht mehr Mitgliedstaat 
der Europäischen Union ist und auch nicht 
wie ein solcher zu behandeln ist, gemäß den 
vorgenannten Vorschriften zur Deckung 
verwendet worden sind, weiterhin für die 
entsprechende Pfandbriefgattung de-
ckungsfähig. Für Sichteinlagen und Geld-
forderungen mit täglicher Fälligkeit gilt 
dies bis zu einem Monat nach dem Tag, an 
dem erstmalig über die vorgenannten Gut-
haben seitens der Pfandbriefbank verfügt 
werden konnte.


1. durch Grundpfandrechte an im Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland 
belegenen Grundstücken und grundstücks-
gleichen Rechten besichert sind oder 


entfällt


2. sich gegen das Vereinigte Königreich Groß-
britannien und Nordirland oder dort ansäs-
sige Schuldner richten oder für die von diesen 
Stellen die Gewährleistung übernommen wor-
den ist 


entfällt


und vor dem 30. März 2019 gemäß den vorgenann-
ten Vorschriften zur Deckung verwendet worden 
sind, weiterhin für die entsprechende Pfandbrief-
gattung deckungsfähig. Für Sichteinlagen und 
Geldforderungen mit täglicher Fälligkeit gilt dies 
bis zu einem Monat nach dem Tag, an dem erstma-
lig über die vorgenannten Guthaben seitens der 
Pfandbriefbank verfügt werden konnte. 


entfällt


(4) Forderungen, die (4) Forderungen, die 


1. durch Grundpfandrechte an im Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland 
belegenen Grundstücken und grundstücks-
gleichen Rechten,


1. u n v e r ä n d e r t


2. durch Schiffshypotheken an dort registrierten 
Schiffen und Schiffsbauwerken oder 


2. u n v e r ä n d e r t


3. durch Flugzeughypotheken an dort registrier-
ten Flugzeugen im Sinne des § 1 Absatz 2
Satz 1 Nummer 1 des Luftverkehrsgesetzes 
besichert sind oder die 


3. u n v e r ä n d e r t


4. sich gegen das Vereinigte Königreich Groß-
britannien und Nordirland oder dort ansässige 


4. u n v e r ä n d e r t
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Schuldner richten oder für die von diesen 
Stellen die Gewährleistung übernommen 
worden ist 


und vor dem 30. März 2019 gemäß § 12 Absatz 1
in Verbindung mit § 13 Absatz 1 Satz 2, § 20 Ab-
satz 1 Nummer 1 Buchstabe b, c und g sowie Num-
mer 2, § 21 in Verbindung mit § 22 Absatz 5 Satz 1
und § 26a in Verbindung mit § 26b Absatz 4 Satz 1
zur Deckung verwendet worden sind, sind nicht auf 
die in § 13 Absatz 1 Satz 2 zweiter Halbsatz, § 20
Absatz 2a, § 22 Absatz 5 Satz 2 und § 26b Ab-
satz 4 Satz 2 genannten Grenzen anzurechnen.“


und vor dem Zeitpunkt, ab dem das Verei-
nigte Königreich Großbritannien und 
Nordirland nicht mehr Mitgliedstaat der 
Europäischen Union ist und auch nicht wie 
ein solcher zu behandeln ist, gemäß § 12 
Absatz 1 in Verbindung mit § 13 Absatz 1
Satz 2, § 20 Absatz 1 Nummer 1 Buch-
stabe b, c und g sowie Nummer 2, § 21 in 
Verbindung mit § 22 Absatz 5 Satz 1 und 
§ 26a in Verbindung mit § 26b Absatz 4
Satz 1 zur Deckung verwendet worden sind, 
sind nicht auf die in § 13 Absatz 1 Satz 2
zweiter Halbsatz, § 20 Absatz 2a, § 22 Ab-
satz 5 Satz 2 und § 26b Absatz 4 Satz 2 ge-
nannten Grenzen anzurechnen.“ 


Artikel 6 Artikel 8 


Änderung des Kreditwesengesetzes Änderung des Kreditwesengesetzes


Das Kreditwesengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I
S. 2776), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1102) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:


Das Kreditwesengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I
S. 2776), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1102) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t


a) Die Angabe zu § 25a wird wie folgt ge-
fasst:


„§ 25a Besondere organisatorische 
Pflichten, Bestimmungen für Ri-
sikoträger; Verordnungsermäch-
tigung“. 


b) Die Angabe zu § 25n wird wie folgt ge-
fasst:


„§ 25n Einstufung als bedeutendes Insti-
tut“.


c) Die Angabe zu § 64m wird wie folgt ge-
fasst:


„§ 64m Übergangsvorschrift zum Brexit-
Steuerbegleitgesetz“.


2. § 1 Absatz 21 wird wie folgt gefasst: 2. u n v e r ä n d e r t
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„(21) Risikoträger und Risikoträgerinnen 
sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, deren 
berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das 
Risikoprofil eines Instituts auswirkt.“


3. § 25a wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:


„§ 25a 


Besondere organisatorische Pflichten, 
Bestimmungen für Risikoträger; Ver-


ordnungsermächtigung“. 


b) Absatz 5a wird durch die folgenden Ab-
sätze 5a bis 5c ersetzt:


„(5a) Auf Risikoträger und Risiko-
trägerinnen bedeutender Institute, deren 
jährliche fixe Vergütung das Dreifache 
der Beitragsbemessungsgrenze in der 
allgemeinen Rentenversicherung im 
Sinne des § 159 des Sechsten Buches So-
zialgesetzbuch überschreitet und die 
keine Geschäftsführer, Betriebsleiter 
und ähnliche leitende Angestellte sind, 
die zur selbständigen Einstellung oder 
Entlassung von Arbeitnehmern berech-
tigt sind, findet § 9 Absatz 1 Satz 2 des 
Kündigungsschutzgesetzes mit der Maß-
gabe Anwendung, dass der Antrag des 
Arbeitgebers auf Auflösung des Arbeits-
verhältnisses keiner Begründung bedarf.
§ 14 Absatz 1 des Kündigungsschutzge-
setzes bleibt unberührt. 


(5b) Ein bedeutendes Institut hat 
auf der Grundlage einer Risikoanalyse 
eigenverantwortlich die Risikoträger 
und Risikoträgerinnen zu ermitteln. Da-
bei sind immer mindestens die Kriterien 
gemäß den Artikeln 3 und 4 der Dele-
gierten Verordnung (EU) Nr. 604/2014 
der Kommission vom 4. März 2014 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf technische Regu-
lierungsstandards in Bezug auf qualita-
tive und angemessene quantitative Krite-
rien zur Ermittlung der Mitarbeiterkate-
gorien, deren berufliche Tätigkeit sich 
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wesentlich auf das Risikoprofil eines In-
stituts auswirkt (ABl. L 167 vom 
6.6.2014, S. 30), die durch die Dele-
gierte Verordnung (EU) 2016/861 vom
18. Februar 2016 (ABl. L 144 vom 
1.6.2016, S. 21) geändert worden ist, zu-
grunde zu legen. Das Institut teilt den be-
troffenen Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen die Einstufung als Risikoträger 
mit. Die Risikoanalyse ist schriftlich o-
der elektronisch zu dokumentieren und 
regelmäßig zu aktualisieren. Ausnahmen 
gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Delegier-
ten Verordnung (EU) Nr. 604/2014 be-
dürfen der Zustimmung der Geschäfts-
leitung und der Kenntnisnahme durch 
das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan.


(5c) Die nach Artikel 4 Absatz 5 
Satz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 
Nr. 604/2014 an die Aufsichtsbehörde 
zu stellenden Anträge sind unverzüglich, 
spätestens jedoch sechs Monate nach 
Ablauf des Geschäftsjahres, zu stellen.“


4. § 25n wird wie folgt gefasst: 4. u n v e r ä n d e r t


„§ 25n 


Einstufung als bedeutendes Institut 


(1) Ein Institut ist bedeutend im Sinne 
des § 25a Absatz 5a, wenn seine Bilanz-
summe im Durchschnitt zu den jeweiligen 
Stichtagen der letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahre 15 Milliarden Euro erreicht o-
der überschritten hat, es sei denn, das Institut 
weist der Aufsichtsbehörde gemäß § 1 Ab-
satz 5 des Kreditwesengesetzes auf der 
Grundlage einer Risikoanalyse gemäß Ab-
satz 5 nach, dass es nicht bedeutend ist. 


(2) Als bedeutende Institute im Sinne 
des Absatzes 1 gelten


1. Institute, die eine der Bedingungen ge-
mäß Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 2 
der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des 
Rates vom 15. Oktober 2013 zur Über-
tragung besonderer Aufgaben im Zu-
sammenhang mit der Aufsicht über Kre-
ditinstitute auf die Europäische Zentral-
bank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, 
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S. 63; L 218 vom 19.8.2015, S. 82) er-
füllen,


2. Institute, die als potenziell systemge-
fährdend gemäß § 20 Absatz 1 Satz 3
des Sanierungs- und Abwicklungsgeset-
zes eingestuft wurden, und 


3. Finanzhandelsinstitute gemäß § 25f Ab-
satz 1. 


(3) Die Aufsichtsbehörde gemäß § 1
Absatz 5 kann ein Institut, dessen Bilanz-
summe im Durchschnitt zu den jeweiligen 
Stichtagen der letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahre 15 Milliarden Euro nicht er-
reicht hat, als bedeutend im Sinne des Absat-
zes 1 einstufen, wenn dies hinsichtlich der 
Vergütungsstruktur des Instituts sowie hin-
sichtlich von Art, Umfang, Komplexität, Risi-
kogehalt und Internationalität der Geschäfts-
aktivitäten geboten ist. Geboten ist eine Ein-
stufung als bedeutend insbesondere dann, 
wenn


1. das Institut hohe außerbilanzielle Positi-
onen aufweist, insbesondere in derivati-
ven Instrumenten, 


2. das Institut in hohem Umfang als Origi-
nator, Sponsor oder Investor von Ver-
briefungstransaktionen tätig ist oder sich 
hierfür einer Verbriefungszweckgesell-
schaft gemäß Artikel 4 Absatz 1 Num-
mer 66 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 bedient,


3. das Institut hohe Positionen im Handels-
buch gemäß Artikel 4 Absatz 1 Num-
mer 86 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 inne hat oder 


4. die Vergütungsstrukturen innerhalb des 
Instituts durch einen hohen Anteil vari-
abler Vergütung an der Gesamtvergü-
tung gekennzeichnet sind. 


(4) Wird ein gruppenangehöriges Insti-
tut als bedeutend im Sinne des Absatzes 1 ein-
gestuft, gelten auch alle anderen Institute, die 
derselben Gruppe angehören und deren jewei-
lige Bilanzsumme im Durchschnitt zu den je-
weiligen Stichtagen der letzten drei abge-
schlossenen Geschäftsjahre 15 Milliarden 
Euro erreicht oder überschritten hat, als be-
deutend. 
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(5) Bei der Risikoanalyse sind insbe-
sondere die Größe des Instituts, seine Vergü-
tungsstruktur sowie Art, Umfang, Komplexi-
tät, Risikogehalt und Internationalität der Ge-
schäftsaktivitäten sowie die in Absatz 3
Satz 2 Nummer 1 bis 4 genannten Kriterien 
entsprechend zu berücksichtigen. Die Risiko-
analyse muss plausibel, umfassend und für 
Dritte nachvollziehbar sein. Sie ist jährlich 
durchzuführen und schriftlich oder elektro-
nisch zu dokumentieren.“ 


5. In § 49 wird nach den Wörtern „48u Absatz 1
und 7“ die Angabe „, § 53b Absatz 12“ einge-
fügt. 


5. u n v e r ä n d e r t


6. Dem § 53b wird folgender Absatz 12 ange-
fügt: 


6. u n v e r ä n d e r t


„(12) Wird der Austritt des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland 
aus der Europäischen Union wirksam, ohne 
dass bis zu diesem Zeitpunkt ein Austrittsab-
kommen im Sinne von Artikel 50 Absatz 2
Satz 2 des Vertrages über die Europäische 
Union in Kraft getreten ist, so kann die Bun-
desanstalt zur Vermeidung von Nachteilen für 
die Funktionsfähigkeit oder die Stabilität der 
Finanzmärkte anordnen, dass die Vorschriften 
der Absätze 1 bis 9 für einen Übergangszeit-
raum nach dem Austritt auf Unternehmen mit 
Sitz im Vereinigten Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, die zum Zeitpunkt des 
Austritts des Vereinigten Königreichs Groß-
britannien und Nordirland aus der Europäi-
schen Union nach Absatz 1 im Inland über 
eine Zweigniederlassung oder im Wege des 
grenzüberschreitenden Dienstleistungsver-
kehrs Bankgeschäfte betrieben oder Finanz-
dienstleistungen erbracht haben, ganz oder 
teilweise entsprechend anzuwenden sind. 
Dies gilt nur, soweit die Unternehmen nach 
dem Austritt Bankgeschäfte betreiben oder 
Finanzdienstleistungen erbringen, die in en-
gem Zusammenhang mit zum Zeitpunkt des 
Austritts bestehenden Verträgen stehen. Der 
im Zeitpunkt des Austritts beginnende Über-
gangszeitraum darf eine Dauer von 21 Mona-
ten nicht überschreiten. Die Anordnung kann 
auch durch Allgemeinverfügung ohne vorhe-
rige Anhörung getroffen und öffentlich be-
kannt gegeben werden.“ 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


7. Nach § 64l wird folgender § 64m eingefügt: 7. Nach § 64l wird folgender § 64m eingefügt: 


„§ 64m „§ 64m 


Übergangsvorschrift zum Brexit-Steuerbe-
gleitgesetz


Übergangsvorschrift zum Brexit-Steuerbe-
gleitgesetz


§ 25a Absatz 5a in der am 29. März 2019 
geltenden Fassung ist erstmals für Kündigun-
gen anzuwenden, die nach Ablauf von acht 
Monaten nach dem 29. März 2019 zugehen.“


(1) § 25a Absatz 5a in der am 29. März 
2019 geltenden Fassung ist erstmals für Kün-
digungen anzuwenden, die nach Ablauf von 
acht Monaten nach dem 29. März 2019 zuge-
hen.


(2) Wird der Austritt des Vereinig-
ten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland aus der Europäischen Union 
wirksam, ohne dass bis zu diesem Zeit-
punkt ein Austrittsabkommen im Sinne 
von Artikel 50 Absatz 2 Satz 2 des Vertra-
ges über die Europäische Union in Kraft 
getreten ist, so ist § 64x Absatz 8 Satz 1 auf 
Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Be-
freiung nach § 2 Absatz 5 ab dem Zeit-
punkt des Austritts bis zur Entscheidung 
der Europäischen Wertpapier- und Markt-
aufsichtsbehörde über eine Eintragung des 
Unternehmens in das Register nach Arti-
kel 48 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
als vorläufig erteilt gilt, wenn das Unter-
nehmen innerhalb von drei Monaten nach 
dem Zeitpunkt des Austritts einen vollstän-
digen Freistellungsantrag nach § 2 Ab-
satz 5 Satz 1 stellt.“


Artikel 9


Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setzes


Das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz vom 
17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2446) wird wie folgt ge-
ändert:


1. In § 9 werden nach der Angabe „§ 32 Ab-
satz 2“ die Wörter „oder des § 39 Ab-
satz 8“ eingefügt.


2. Dem § 39 wird folgender Absatz 8 ange-
fügt:
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


„(8) Wird der Austritt des Vereinig-
ten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland aus der Europäischen Union 
wirksam, ohne dass bis zu diesem Zeit-
punkt ein Austrittsabkommen im Sinne 
von Artikel 50 Absatz 2 Satz 2 des Ver-
trags über die Europäische Union in Kraft 
getreten ist, so kann die Bundesanstalt zur 
Vermeidung von Nachteilen für die Funk-
tionsfähigkeit oder die Stabilität der Zah-
lungsverkehrsmärkte anordnen, dass die 
Absätze 1 bis 7 für einen Übergangszeit-
raum nach dem Austritt auf Unternehmen 
mit Sitz im Vereinigten Königreich Groß-
britannien und Nordirland, die zum Zeit-
punkt des Austritts des Vereinigten König-
reichs Großbritannien und Nordirland 
nach Absatz 1 im Inland über eine Zweig-
niederlassung oder im Wege des grenz-
überschreitenden Dienstleistungsverkehrs 
oder über Agenten Zahlungsdienste er-
bracht oder das E-Geld-Geschäft betrieben 
oder über E-Geld-Agenten E-Geld vertrie-
ben oder rückgetauscht haben, ganz oder 
teilweise entsprechend anzuwenden sind. 
Dies gilt nur, soweit die Unternehmen nach 
dem Austritt Zahlungsdienste erbringen o-
der E-Geld-Geschäfte betreiben, die in en-
gem Zusammenhang mit zum Zeitpunkt 
des Austritts bestehenden Verträgen ste-
hen. Der im Zeitpunkt des Austritts begin-
nende Übergangszeitraum darf eine Dauer 
von 21 Monaten nicht überschreiten. Die 
Anordnung kann auch durch Allgemein-
verfügung ohne vorherige Anhörung ge-
troffen und öffentlich bekanntgegeben 
werden.“


Artikel 7 Artikel 10 


Änderung des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes


u n v e r ä n d e r t


Das Versicherungsaufsichtsgesetz vom 1. Ap-
ril 2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt durch Arti-
kel 6 des Gesetzes vom 17. August 2017 (BGBl. I
S. 3214) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 66 folgende Angabe eingefügt:


„§ 66a Entsprechende Anwendung des EU-
Passregimes“.


2. Nach § 66 wird folgender § 66a eingefügt: 


„§ 66a 


Entsprechende Anwendung des EU-Passre-
gimes


(1) Wird der Austritt des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland 
aus der Europäischen Union wirksam, ohne 
dass bis zu diesem Zeitpunkt ein Austrittsab-
kommen im Sinne von Artikel 50 Absatz 2
Satz 2 des Vertrages über die Europäische 
Union in Kraft getreten ist, so kann die Bun-
desanstalt zum Schutz der Versicherungsneh-
mer und der Begünstigten von Versicherungs-
leistungen anordnen, dass die §§ 61 bis 66 
und 169 für einen Übergangszeitraum für die 
Zwecke der Abwicklung der bis zum Austritt 
abgeschlossenen Versicherungsverträge auf 
Versicherungsunternehmen mit Sitz im Ver-
einigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland, die zum Zeitpunkt des Austritts 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien 
und Nordirland aus der Europäischen Union 
nach § 61 Absatz 1 Satz 1 und § 169 Absatz 1
Satz 1 über eine Niederlassung oder im Wege 
des grenzüberschreitenden Dienstleistungs-
verkehrs im Inland tätig waren, entsprechend 
anzuwenden sind. Der im Zeitpunkt des Aus-
tritts beginnende Übergangszeitraum darf 
eine Dauer von 21 Monaten nicht überschrei-
ten. Die Anordnung kann auch durch Allge-
meinverfügung ohne vorherige Anhörung ge-
troffen und öffentlich bekannt gegeben wer-
den. 


(2) Absatz 1 ist auf Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung mit Sitz im 
Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland, die zum Zeitpunkt des Austritts 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien 
und Nordirland aus der Europäischen Union 
nach § 243 grenzüberschreitend im Inland tä-
tig sind, mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die §§ 243 und 243a anzuwenden sind.“ 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


3. In § 310 Absatz 2 wird die Angabe „§§ 20, 
36,“ durch die Angabe „§§ 20, 36, 66a,“ er-
setzt.


Artikel 8 Artikel 11 


Änderung des Gesetzes über Bausparkassen Änderung des Gesetzes über Bausparkassen


Dem § 19 des Gesetzes über Bausparkassen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Februar 
1991 (BGBl. I S. 454), das zuletzt durch Artikel 24
Absatz 41 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1693) geändert worden ist, werden die 
folgenden Absätze 8 und 9 angefügt: 


Dem § 19 des Gesetzes über Bausparkassen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Februar 
1991 (BGBl. I S. 454), das zuletzt durch Artikel 24
Absatz 41 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1693) geändert worden ist, werden die 
folgenden Absätze 8 und 9 angefügt: 


„(8) Anlagen nach § 4 Absatz 3 Satz 1, die 
vor dem 30. März 2019 im Gebiet des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland getä-
tigt wurden, können bis zu ihrer Fälligkeit weiter 
gehalten werden.


„(8) Anlagen nach § 4 Absatz 3 Satz 1, die 
vor dem Zeitpunkt, ab dem das Vereinigte Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland nicht 
mehr Mitgliedstaat der Europäischen Union ist 
und auch nicht wie ein solcher zu behandeln ist,
im Gebiet des Vereinigten Königreichs Großbri-
tannien und Nordirland getätigt wurden, können 
bis zu ihrer Fälligkeit weiter gehalten werden.


(9) Eine Sicherung von Forderungen im 
Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 1, die nach § 7 Ab-
satz 2 vor dem 30. März 2019 durch die Bestellung 
von Grundpfandrechten an einem im Gebiet des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland belegenen Pfandobjekt erfolgt ist, 
bleibt bis zum Wegfall der besicherten Forderung 
weiterhin zulässig.“


(9) Eine Sicherung von Forderungen im 
Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 1, die nach § 7 Ab-
satz 2 vor dem Zeitpunkt, ab dem das Vereinigte 
Königreich Großbritannien und Nordirland 
nicht mehr Mitgliedstaat der Europäischen 
Union ist und auch nicht wie ein solcher zu be-
handeln ist, durch die Bestellung von Grund-
pfandrechten an einem im Gebiet des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland bele-
genen Pfandobjekt erfolgt ist, bleibt bis zum Weg-
fall der besicherten Forderung weiterhin zulässig.“ 


Artikel 12


Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes


§ 102 des Wertpapierhandelsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Sep-
tember 1998 (BGBl. I S. 2708), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Januar 
2019 (BGBl. I S. 37) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:


1. In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „or-
ganisierten Märkte oder multilateralen 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


Handelssysteme“ durch das Wort „Han-
delsplätze“ ersetzt.


2. Folgender Absatz 4 wird angefügt:


„(4) Wird der Austritt des Vereinig-
ten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland aus der Europäischen Union 
wirksam, ohne dass bis zu diesem Zeit-
punkt ein Austrittsabkommen im Sinne 
von Artikel 50 Absatz 2 Satz 2 des Vertra-
ges über die Europäische Union in Kraft 
getreten ist, so kann die Bundesanstalt zur 
Vermeidung von Nachteilen für die Funk-
tionsfähigkeit oder die Stabilität der Fi-
nanzmärkte anordnen, dass Märkte für Fi-
nanzinstrumente mit Sitz im Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordir-
land, die zum Zeitpunkt des Austritts des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien 
und Nordirland aus der Europäischen 
Union als Handelsplätze im Register der 
Europäischen Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde verzeichnet sind, für einen 
Übergangszeitraum nach dem Austritt als 
Handelsplätze im Sinne dieses Gesetzes gel-
ten. Der im Zeitpunkt des Austritts begin-
nende Übergangszeitraum darf eine Dauer 
von 21 Monaten nicht überschreiten. Die 
Anordnung kann auch durch Allgemein-
verfügung ohne vorherige Anhörung ge-
troffen und öffentlich bekannt gegeben 
werden.“


Artikel 9 Artikel 13 


Änderung der Anlageverordnung Änderung der Anlageverordnung


Dem § 6 der Anlageverordnung vom 18. Ap-
ril 2016 (BGBl. I S. 769), die zuletzt durch Arti-
kel 24 Absatz 39 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1693) geändert worden ist, wird fol-
gender Absatz 4 angefügt: 


Dem § 6 der Anlageverordnung vom 18. Ap-
ril 2016 (BGBl. I S. 769), die zuletzt durch Arti-
kel 24 Absatz 39 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1693) geändert worden ist, wird fol-
gender Absatz 4 angefügt: 


„(4) Anlagen des Sicherungsvermögens, die 
am 30. März 2019 die Voraussetzungen der jewei-
ligen Anlageform nach § 2 Absatz 1 deswegen 
nicht mehr erfüllen, weil das Vereinigte König-
reich Großbritannien und Nordirland nicht länger 
Staat des EWR ist, können weiterhin der jeweiligen 


„(4) Anlagen des Sicherungsvermögens, die 
zum Zeitpunkt, ab dem das Vereinigte König-
reich Großbritannien und Nordirland nicht 
mehr Mitgliedstaat der Europäischen Union ist 
und auch nicht wie ein solcher zu behandeln ist,
die Voraussetzungen der jeweiligen Anlageform 
nach § 2 Absatz 1 deswegen nicht mehr erfüllen, 
weil das Vereinigte Königreich Großbritannien 
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Anlageform nach § 2 Absatz 1 zugeordnet wer-
den.“ 


und Nordirland nicht länger Staat des EWR ist, 
können weiterhin der jeweiligen Anlageform nach 
§ 2 Absatz 1 zugeordnet werden.“ 


Artikel 10 Artikel 14 


Änderung der Pensionsfonds-Aufsichtsver-
ordnung


Änderung der Pensionsfonds-Aufsichtsver-
ordnung


Dem § 43 der Pensionsfonds-Aufsichtsver-
ordnung vom 18. April 2016 (BGBl. I S. 842), die 
zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 10. 
Oktober 2018 (BGBl. I S. 1653) geändert worden 
ist, wird folgender Absatz 7 angefügt:


Dem § 43 der Pensionsfonds-Aufsichtsver-
ordnung vom 18. April 2016 (BGBl. I S. 842), die 
zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 10. 
Oktober 2018 (BGBl. I S. 1653) geändert worden 
ist, wird folgender Absatz 7 angefügt:


„(7) Anlagen des Sicherungsvermögens, die 
am 30. März 2019 die Voraussetzungen der jewei-
ligen Anlageform nach § 17 Absatz 1 deswegen 
nicht mehr erfüllen, weil das Vereinigte König-
reich Großbritannien und Nordirland nicht länger 
Staat des EWR ist, können weiterhin der jeweiligen 
Anlageform nach § 17 Absatz 1 zugeordnet wer-
den.“ 


„(7) Anlagen des Sicherungsvermögens, die 
zum Zeitpunkt, ab dem das Vereinigte König-
reich Großbritannien und Nordirland nicht 
mehr Mitgliedstaat der Europäischen Union ist 
und auch nicht wie ein solcher zu behandeln ist,
die Voraussetzungen der jeweiligen Anlageform 
nach § 17 Absatz 1 deswegen nicht mehr erfüllen, 
weil das Vereinigte Königreich Großbritannien 
und Nordirland nicht länger Staat des EWR ist, 
können weiterhin der jeweiligen Anlageform nach 
§ 17 Absatz 1 zugeordnet werden.“


Artikel 11 Artikel 15 


Inkrafttreten Inkrafttreten


Dieses Gesetz tritt am 29. März 2019 in Kraft. Dieses Gesetz tritt am 29. März 2019 in Kraft.
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Bericht der Abgeordneten Matthias Hauer und Metin Hakverdi


A. Allgemeiner Teil


I. Überweisung


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/7377 in seiner 77. Sitzung am 31. Januar 
2019 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz,
dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie und dem Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union
zur Mitberatung überwiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage


Der vorliegende Gesetzentwurf enthält zum einen ertragsteuerliche Regelungen


– zur Verhinderung einer rückwirkenden Besteuerung des Einbringungsgewinns in Fällen, in denen Unterneh-
mensteile oder Anteile vor dem Brexit (bzw. vor Ablauf einer in einem Austrittsabkommen vereinbarten
Übergangsfrist) von einem britischen Steuerpflichtigen oder in eine britische Körperschaft zu Werten unter-
halb des gemeinen Werts eingebracht wurden (§ 22 Absatz 1 und 2 UmwStG), 


– zur Verhinderung einer zwingenden Auflösung eines Ausgleichspostens nach § 4g EStG, der vor dem Brexit
mit dem Ziel gebildet wurde, die u. a. auf Grund der Überführung eines Wirtschaftsguts in eine britische
Betriebsstätte ausgelöste Besteuerung stiller Reserven über einen Zeitraum von maximal fünf Jahren zu ver-
teilen,


– zur Klarstellung, dass der Brexit allein nicht die Rechtsfolge des § 12 Absatz 3 KStG (Auflösungsfiktion)
bzw. des § 6 Absatz 5 Satz 4 AStG (Widerruf der Stundung bei der Wegzugsbesteuerung) auslöst, sondern
– neben den bereits ausdrücklich geregelten Gründen – erst ein anschließender Wegzug nach dem Brexit in
einen anderen Drittstaat,


– zur Vermeidung des Eintritts der Folgen einer schädlichen Verwendung (§ 93 Absatz 1 EStG) in bestimmten
definierten „Altfällen“ und zur Verhinderung unbilliger Härten im Rahmen der „Riester“-Förderung sowie 


– zur Verhinderung einer Verzinsung des Zahlungsaufschubs nach § 6b Absatz 2a EStG in Fällen, in denen
der Antrag auf Ratenzahlung bereits vor dem Zeitpunkt gestellt worden ist, zu dem das Vereinigte König-
reich nicht mehr Mitgliedstaat der EU ist und auch nicht wie ein solcher zu behandeln ist. 


Zum anderen enthält der Gesetzentwurf erforderliche bestandsschutzsichernde Anpassungen im Bausparkassen- 
und Pfandbriefgesetz, im Kreditwesengesetz sowie der Anlageverordnung für Pensionskassen, Sterbekassen und 
kleine Versicherungsunternehmen und der Pensionsfonds-Aufsichtsverordnung. 


Der Entwurf sieht zudem die Schaffung einer Ermächtigungsgrundlage für die Bundesanstalt im Kreditwesenge-
setz (KWG) und im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) vor, um in Aufsichtsbereichen, die von einem ungere-
gelten Brexit besonders betroffen wären, zur Vermeidung von Nachteilen für die Funktionsfähigkeit und die Sta-
bilität der Finanzmärkte oder zur Wahrung der Interessen der Versicherungsnehmer, Unternehmen aus dem Ver-
einigten Königreich auch nach dessen Ausscheiden aus der EU übergangsweise die weitere entsprechende Nut-
zung der Regelungen zum Europäischen Pass für eine Zweigniederlassung oder im Wege des grenzüberschrei-
tenden Dienstleistungsverkehrs im Inland zu gestatten. 


Durch den Entwurf werden darüber hinaus Risikoträger und Risikoträgerinnen i. S. d. § 2 Absatz 8 der Instituts-
VergV, deren jährliche fixe Vergütung das Dreifache der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Renten-
versicherung im Sinne des § 159 SGB VI übersteigt, leitenden Angestellten, die zur selbständigen Einstellung 
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oder Entlassung von Arbeitnehmern berechtigt sind, im Hinblick auf den Kündigungsschutz (§ 14 Absatz 2 Satz 
2 KSchG) gleichgestellt.


III. Öffentliche Anhörung


Der Finanzausschuss hat in seiner 29. Sitzung am 11. Februar 2019 eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetzent-
wurf auf Drucksache 19/7377 durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten 
Gelegenheit zur Stellungnahme:


1. Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsaufsicht (BaFin) 


2. Deutsche Bundesbank 


3. Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)


4. Deutsches Aktieninstitut e. V.


5. Die Deutsche Kreditwirtschaft


6. Schnitger, Dr. Arne, PricewaterhouseCoopers GmbH (PwC Deutschland)


7. ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Duscheck, Jan


8. Welling, Berthold, Verband der Chemischen Industrie e. V. (VCI) 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich.


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse


Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf in seiner 36. Sitzung am 20. Februar 
2019 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 30. Sitzung am 20. Februar 2019 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. 


Der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union hat den Gesetzentwurf in seiner 28. Sitzung 
am 20. Februar 2019 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD, FDP und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Annahme des Gesetzentwurfs in 
geänderter Fassung. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich in seiner 16. Sitzung am 13. Februar 2019 
mit dem Gesetzentwurf gutachtlich befasst und festgestellt, dass eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwur-
fes gegeben sei. Die durchgeführte Nachhaltigkeitsprüfung sei nachvollziehbar dargestellt und plausibel. Eine 
Prüfbitte sei nicht erforderlich. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/7377 in seiner 28. Sitzung am 30. Januar 2019
erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der An-
hörung am 11. Februar 2019 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 30. Sitzung am 
13. Februar 2019 fortgeführt und in seiner 33. Sitzung am 20. Februar 2019 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD, FDP und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache
19/7377 in geänderter Fassung.
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Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD unterstrichen, der vorliegende Gesetzentwurf diene im Fi-
nanzmarktbereich in erster Line dazu, Störungen der Funktionsfähigkeit und der Stabilität der Finanzmärkte bzw. 
Nachteile für Versicherungsnehmer zu vermeiden. Der Gesetzentwurf ermögliche es unter anderem der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, für den Fall eines Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Euro-
päischen Union ohne Austrittsabkommen für einen Übergangszeitraum die für eine Fortführung des Bestandsge-
schäfts notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Etwaige Maßnahmen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht auf Grundlage des Gesetzentwurfs ergänzten insoweit die auf der europäischen Ebene vorgesehenen 
Maßnahmen und seien vor dem Hintergrund vergleichbarer Maßnahmen in anderen Mitgliedstaaten zu sehen. Mit 
den Befugnissen für die BaFin würden weder dauerhafte Erleichterungen für Unternehmen aus dem Vereinigten 
Königreich geschaffen noch werde Regelungen vorgegriffen, die das künftige Verhältnis zum Vereinigten Kö-
nigreich betreffen würden. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, der Gesetzentwurf ermögliche es der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht, im Finanzmarktbereich für maximal 21 Monate nach dem Zeitpunkt des Aus-
tritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union Maßnahmen zur Vermeidung von Nachteilen für 
die Funktionsfähigkeit oder die Stabilität der Finanzmärkte bzw. zum Schutz der Versicherungsnehmer zu treffen. 
Die Bundesanstalt könne für die Anwendung der Maßnahmen jeweils eine kürzere Frist als 21 Monate vorsehen 
und die anfänglich vorgesehenen Fristen bei Bedarf verlängern. Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD 
gingen davon aus, dass die Bundesanstalt bei der Erstanwendung die maximal möglichen Fristen in der Regel 
nicht pauschal und in vollem Umfang ausschöpfe, sondern risikoorientiert vorgehe und auch mit der Möglichkeit 
von Fristverlängerungen arbeite. Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD baten die Bundesregierung, 
dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestages nach Ablauf von 12 Monaten nach dem Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der EU über die nach diesem Gesetz von der BaFin getroffenen Maßnahmen zu berichten. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, in dem vorliegenden Gesetzentwurf würden der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Befugnisse im Finanzmarktbereich eingeräumt, die für den Fall eines 
ungeregelten Brexits, d. h. eines Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union ohne Aus-
trittsabkommen, gelten würden. In der Anhörung sei die Frage aufgeworfen worden, ob die Befugnisse auch für 
den Fall anwendbar seien, dass zwar ein Austrittsabkommen vorliege, in diesem Austrittsabkommen der bislang 
für den Finanzmarktbereich vorgesehene Übergangszeitraum aber nicht enthalten sei. In einem solchen Fall fehle
es in dem Abkommen an einer finanzmarktrechtlichen Regelung, sodass die Befugnisse der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht nach Einschätzung der Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD auch für die-
sen Fall gelten würden. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD unterstrichen, im Hinblick auf die in der öffentlichen Anhörung 
angesprochene Regelung zum Refinanzierungsregisterrecht gingen die Koalitionsfraktionen davon aus, dass für 
die Frage des Vorhandenseins eines „qualifizierten“ Übertragungsberechtigten im Sinne des § 22d Absatz 2 Satz 
1 Nummer 1 des Kreditwesengesetzes (KWG), an den u.a. die Regelung des § § 22j Absatz 1 KWG über das 
Aussonderungsrecht des Übertragungsberechtigten anknüpft, auf den Zeitpunkt der ordnungsgemäßen Eintragung 
in das Refinanzierungsregister nach § 22d KWG abzustellen sei.


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD erläuterten, die Koalitionsfraktionen hätten im Steuerbereich 
des Gesetzgebungsverfahrens die Erbschafts- und Schenkungsbesteuerung in Bezug auf die Lohnsummenbedin-
gung für den Brexit angepasst sowie die Problematik der britischen Limited-Gesellschaften aufgegriffen und mit 
Änderungen am Gesetzentwurf adressiert, auch in Bezug auf die Grunderwerbsteuer und die steuerliche Neutra-
lität der Umwandlung einer Limited in eine Personengesellschaft. Der Gesetzentwurf und die vorgenommenen 
Ergänzungen würden viele Regelungen enthalten, um sicherzustellen, dass Steuerpflichtige nicht allein dadurch 
belastet würden, dass das Vereinigte Königreich aus der EU austrete. Falls es Nachsteuerungsbedarf gebe, könnte
diesem auch noch später entsprochen werden. Momentan werde aber kein weiterer Änderungsbedarf gesehen.


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD unterstrichen, entsprechend der Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs zum Typenvergleich (u. a. Urteile vom 23. Juni 1992, BStBl II S. 972, und vom 8. September 2010, 
BStBl II 2013 S. 186) sei eine britische Kapitalgesellschaft mit inländischer Geschäftsleitung ungeachtet der ge-
sellschaftsrechtlichen Behandlung auch nach dem Brexit weiterhin unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig. Im 
Rahmen der Anhörung sei insoweit die im Schrifttum diskutierte Frage aufgeworfen worden, ob eine Limited 
nach dem Brexit weiterhin als Kapitalgesellschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 1 KStG anzusehen sei, der 
die Wirtschaftsgüter ohne Aufdeckung stiller Reserven auch über den Brexit hinaus zuzurechnen seien. Indem § 
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12 Absatz 4 - neu - KStG anordnet, dass einer solchen Gesellschaft auch nach dem Austritt des Vereinigten Kö-
nigreichs das Betriebsvermögen ununterbrochen zuzurechnen sei, das ihr vor dem Brexit zuzurechnen war, werde 
die Steuerverstrickung im Betriebsvermögen ausdrücklich angeordnet. Eine Aufdeckung der stillen Reserven er-
folge daher allein aufgrund des Brexits nicht. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, um die Attraktivität des Finanzplatzes Deutschland 
weiter zu steigern, sei es erforderlich, die bestehenden Risiken für die Finanzstabilität weiter zu verringern. Das 
Fehlverhalten hochbezahlter Manager bei Banken und Finanzdienstleistungsinstituten, die einen erheblichen Ein-
fluss auf das Risikoprofil eines Finanzinstituts hätten, könne bei einem Institut nicht nur zu hohen Verlusten 
führen, sondern – abhängig von der Bedeutung eines Instituts – das gesamte Finanzsystem gefährden. Für Risi-
koträger bei bedeutenden Instituten würden daher bereits heute besondere nationale und europäische arbeitsrecht-
liche Regelungen gelten, insbesondere Vorgaben im Hinblick auf deren Vergütung, um Fehlanreize auf Grund 
bestehender Vergütungsstrukturen, insbes. deren variabler Vergütung zu vermeiden. Bereits diese Regelungen 
seien aufgrund ihrer Zielsetzung, die Finanzstabilität zu gewährleisten, als spezielles Bankaufsichtsrecht im Kre-
ditwesengesetz und in der Institutsvergütungsverordnung und bewusst nicht im Allgemeinen Arbeitsrecht veran-
kert worden. Der vorliegende Gesetzentwurf setze auf diesen Regelungen auf und solle entsprechend diesen In-
stituten die Trennung von Risikoträgern erleichtern, um die von diesen Personen für das Institut ausgehenden 
Risiken abwenden zu können. Nachdem die Regelungen Teil der speziellen bankaufsichtlichen Rahmenbedin-
gungen für bedeutende Institute seien und aufgrund der zielgerichteten Begrenzungen des sachlichen Anwen-
dungsbereichs nur auf einen sehr beschränkten Personenkreis anwendbar seien, sei die Regelung nicht auf andere 
Branchen übertragbar, so dass sich hieraus keine Präzedenzwirkung für andere Bereiche ableiten lasse.


Die Fraktion der AfD bezeichnete den Gesetzgebungsprozess als rational und handwerklich ordentlich. Man 
stimme diesem Vorgehen zu.


Die Fraktion der FDP begrüßte den vorliegenden Gesetzentwurf mit dem Ziel, nachteilige Wirkungen des Brexit
für Bürgerinnen und Bürger so gut wie möglich abzuwenden. Man begrüße ebenfalls, dass im Gesetzgebungsver-
fahren noch Nachbesserungen vorgenommen werden konnten, auch wenn es verwundere, dass ein so wichtiges 
Gesetz noch nachträglich massiv habe ergänzt werden müssen. Als positiv sei exemplarisch die nun vorgesehene 
Regelung bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer zu nennen, mit der die Lohnsummenregelung, bei der die 
Beschäftigten in der EU und den EWR-Staaten einbezogen seien, auch auf das Vereinigte Königreich übertragen 
werde und die Fristen in Bezug auf den Brexit angepasst würden. Dies sei insbesondere für Familienunternehmen 
ein wichtiger Schritt. Außerdem sei die Klarstellung der steuerrechtlichen Regelungen für die Limited-Gesell-
schaften zu begrüßen, da damit Rechtssicherheit geschaffen werde. Auch die Einbeziehung des Zahlungsdienst-
leistungsgesetzes bei der Gewährung einer entsprechenden Übergangsfrist fand die Zustimmung der Fraktion der 
FDP, ebenso die Anpassungen im Pfandbriefgesetz zur dauerhaften Anerkennung der Deckungsfähigkeit briti-
scher Vermögenswerte durch die Gleichstellung mit Ländern wie Japan oder der Schweiz. 


Dennoch verblieb aus Sicht der Fraktion der FDP Änderungsbedarf am vorliegenden Gesetzentwurf der Bundes-
regierung. Daher habe man zwei entsprechende Anträge eingebracht. Der erste adressiere § 95 EStG mit dem Ziel 
einer stärker einheitlichen Anwendung des Rechts in Bezug auf die jeweilige Brexit-Frist. Der Abschluss von 
Riester-Verträgen sei bislang nicht als Mittel einer unerwünschten Steuergestaltung aufgefallen. Es sei nicht stich-
haltig anzunehmen, dass die Entscheidung über einen Umzug nach oder von dem Vereinigten Königreich davon 
beeinflusst werde. Der Kreis der von der vorgeschlagenen Regelung Begünstigten wäre zudem relativ klein. Bei
der privaten Altersvorsorge sollte an dieser Stelle pragmatisch vorgegangen werden, um das Ziel der Förderung 
nicht zu gefährden. Der zweite Änderungsantrag der Fraktion der FDP betreffe § 53b KWG. In der Regelung des 
Gesetzentwurfs werde auf das Bestandsgeschäft abgestellt. Die Fraktion der FDP gehe davon aus, dass in der 
Kürze der vorgesehenen Zeit nicht genügend alternative Handelsmöglichkeiten innerhalb der EU geschaffen wer-
den könnten. Man müsse Härten für die Realwirtschaft vermeiden, wenn keine adäquaten Handelspartner bereit-
stehen würden. Man wolle aber andererseits keinen Freibrief für Neugeschäft ausstellen und wolle die Regelung 
nur insoweit erweitern, dass lediglich der benötigte Abschluss von Transaktionen zu bestehenden Vertragsbezie-
hungen ermöglicht werde. Das rechtliche Abstellen auf das Bestandsgeschäft würde insoweit geschärft.


Drittens stelle die Fraktion der FDP einen Entschließungsantrag. Dieser betreffe drei noch zu berücksichtigende 
Punkte: Zum einen sei für die Abwicklung des Bestandsgeschäfts von Versicherungen nach § 66a VAG die Frist 
von 21 Monaten zu überprüfen. Hier gelte es im Sinne der Versicherungsnehmer unnötige Härten zu vermeiden. 
Außerdem sehe der Entschließungsantrag vor, dass zur Problematik der Übergangsfristen und der Wirksamkeit 
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des Brexit-Steuerbegleitgesetzes regelmäßig im Finanzausschuss berichtet werde. Zudem fordere man die Bun-
desregierung auf, auf europäischer Ebene auf eine Koordinierung der Übergangsregelungen hinzuwirken, damit
es zu keiner Fragmentierung des Binnenmarktes oder zu Regulierungsarbitrage innerhalb der EU komme. 


Die Fraktion DIE LINKE. betonte, der Grundansatz des Gesetzentwurfs sei berechtigt, man stimme dem Vor-
haben in den meisten Punkten zu. Allerdings sei die vorgesehene Regelung zur Änderung des Kündigungsschut-
zes bei den so genannten Risikoträgern nicht zustimmungsfähig. Sie stelle einen unverhältnismäßigen, nicht zu 
rechtfertigenden Eingriff in die Logik des in Deutschland bestehenden Kündigungsschutzes dar. Gerade weil die 
Gruppe der Betroffenen relativ klein sei, sei ein so weitgehender Eingriff nicht angezeigt. Die Argumentation, die 
vorgesehene Aufweichung des Kündigungsschutzes trage zur Stabilität der Finanzmärkte bei, sei nicht überzeu-
gend und wirke konstruiert – insbesondere, da politisch argumentiert werde, die Regelung ziele auf die Übersied-
lung von Finanzdienstleistern aus dem Vereinigten Königreich nach Frankfurt und auf die Stärkung des Finanz-
platzes Deutschland. Die Sachverständigen von DGB und ver.di hätten weitreichende verfassungsrechtliche Be-
denken vorgetragen, die man teile. Daher habe man einen Änderungsantrag zur Streichung dieser Regelung vor-
gelegt.


An einem weiteren Punkt äußert die Fraktion DIE LINKE. grundsätzliche Bedenken: Die vorgesehene Regelung
bei der Erbschafts- und Schenkungsteuer in Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen lehne man ab, da man 
die zugrundliegende Rechtslage für falsch halte. Eine Übertragung auf das Vereinigte Königreich nach dem Brexit 
ändere daran nichts. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hielt fest, dass eine Begrenzung der Übergangsfristen für die Ab-
wicklung des Altgeschäfts mit dem Vereinigten Königreich sinnvoll sei. Ein „deal“ müsse auch für die Briten 
immer vorteilhafter sein als „no deal“. Daher sei die nun vorgesehene Regelung angemessen. Allerdings müssten 
die Fristen und deren Anwendung laufend überprüft werden. Bei etwaigen Änderungen müsste der Gesetzgeber 
aktiv werden.


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wies darauf hin, dass einige technische Umsetzungsprobleme, gerade 
bei der Umsatzbesteuerung, noch durch ein klärendes BMF-Schreiben ausgeräumt werden sollten. Die von den 
Koalitionsfraktionen vorgelegten Änderungsanträge unterstütze man. In Bezug auf den Kündigungsschutz der 
Risikoträger hege man noch rechtliche Bedenken und stimme dem Antrag der Fraktion DIE LINKE. zu, solange 
diese Bedenken nicht ausgeräumt seien. Die im ersten Änderungsantrag der Fraktion der FDP vorgesehene Aus-
weitung des Schutzes von Riester-Verträgen unterstütze man ebenfalls, ebenso den Entschließungsantrag der 
Fraktion der FDP auf eine einheitliche Anwendung der Übergangsfristen in Europa.


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 19/7377 sind aus der Zusam-
menstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderungen 
finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD brach-
ten insgesamt 11 Änderungsanträge ein.


Voten der Fraktionen:


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Kapitalübertragung des geförderten Altersvorsorgevermögens) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Übergang eines Wohnförderkontos) 
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Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (Steuerneutralität des Brexit in Bezug auf Betriebsvermögen unbe-
schränkt steuerpflichtiger Körperschaften) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE.


Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: DIE LINKE.


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 5 der Koalitionsfraktionen (Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE.


Änderungsantrag 6 der Koalitionsfraktionen (Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 7 der Koalitionsfraktionen (Übergangsvorschrift zum Brexit-Steuerbegleitgesetz –  § 64m Ab-
satz 2 KWG) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 
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Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 8 der Koalitionsfraktionen (Übergangsregelung für die Erlaubnispflicht von Märkten für Finan-
zinstrumente) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 9 der Koalitionsfraktionen (Änderung des Anknüpfungszeitraums (PfandBG)) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 10 der Koalitionsfraktionen (Änderung des Anknüpfungszeitraums (Bausparkassengesetz, An-
lageverordnung, Pensionsfonds-Aufsichtsverordnung)) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 11 der Koalitionsfraktionen (Steuerliche Begleitregelung zum Vierten Gesetz zur Änderung des 
Umwandlungsgesetzes) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE.


Vom Ausschuss abgelehnte Anträge 


Die Fraktion der FDP brachte zum Gesetzentwurf zwei Änderungsanträge ein:


Änderungsantrag 1 der Fraktion der FDP (Einheitlicher Zeitpunkt im Hinblick auf die Auswirkungen des Brexit) 
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Änderung: 


„Der im Artikel 1 Nummer 5 vorgeschlagene Satz 2 wird wie folgt geändert: 


Satz 1 gilt nicht, sofern sich der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Zulageberechtigten bereits vor dem 
Zeitpunkt, ab dem das Vereinigte Königreich nicht mehr Mitgliedstaat der Europäischen Union ist und auch nicht 
wie ein solcher zu behandeln ist, im Vereinigten Königreich befand und der Vertrag vor diesem Zeitpunkt abge-
schlossen worden ist.“ 


Begründung: 


„Der § 95 Absatz 1 EStG hätte in seiner derzeitigen Fassung zur Folge, dass Umzüge in das Vereinigte König-
reich, die zwischen dem 23. Juni 2016 und dem Inkrafttreten des Gesetzes erfolgen werden bzw. bereits erfolgt 
sind, als schädliche Verwendung zu behandeln wären. 


Die vorgeschlagene Änderung im Einkommensteuergesetz dient einer kongruenteren Behandlung beim Abstellen 
auf den jeweils maßgeblichen Zeitpunkt bei Riester-Verträgen. 


Darüber hinaus wird hierdurch eine einheitliche Behandlung von „Geld-Riester“ zu „Wohn-Riester“ gewähr-
leistet.


Ferner wird durch die Änderung für all diejenigen ein Bestandsschutz gewährleistet, die trotz des Referendums 
vom 23. Juni 2016 oder der Unterrichtung des Vereinigten Königreichs am 29. März 2017 an den Europäischen 
Rat über die Absicht, aus der Europäischen Union austreten zu wollen, auf eine dem Binnenmarkt angenäherte 
Regelung zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich vertraut haben.“ 


Voten der Fraktionen:


Zustimmung: AfD, FDP, B90/GR


Ablehnung: CDU/CSU, SPD


Enthaltung: DIE LINKE.


Änderungsantrag 2 der Fraktion der FDP (Konkretisierung des Bestandsgeschäfts) 


Änderung: 


„Artikel 6 Nummer 6 wird wie folgt geändert: 


Wird der Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union wirk-
sam, ohne dass bis zu diesem Zeitpunkt ein Austrittsabkommen im Sinne von Artikel 50 Absatz 2 Satz 2 des Ver-
trages über die Europäische Union in Kraft getreten ist, so kann die Bundesanstalt zur Vermeidung von Nachtei-
len für die Funktionsfähigkeit oder die Stabilität der Finanzmärkte anordnen, dass die Vorschriften der Absätze 
1 bis 9 für einen Übergangszeitraum nach dem Austritt auf Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland, die zum Zeitpunkt des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland aus der Europäischen Union nach Absatz 1 im Inland über eine Zweigniederlassung oder im Wege 
des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs Bankgeschäfte betrieben oder Finanzdienstleistungen er-
bracht haben, ganz oder teilweise entsprechend anzuwenden sind. Dies gilt nur, soweit die Unternehmen nach 
dem Austritt Bankgeschäfte betreiben oder Finanzdienstleistungen erbringen, die in engem Zusammenhang mit 
zum Zeitpunkt des Austritts bestehenden Verträgen stehen oder zum Abschluss von Transaktionen unter bestehen-
den Verträgen führen. Der im Zeitpunkt des Austritts beginnende Übergangszeitraum darf eine Dauer von 21 
Monaten nicht überschreiten. Die Anordnung kann auch durch Allgemeinverfügung ohne vorherige Anhörung 
getroffen und öffentlich bekannt gegeben werden.“ 


Begründung: 
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„Im Hinblick auf den Finanzsektor stellt der Gesetzentwurf zum Brexit-StBG zu Recht fest, dass 


– „[e]in ungeregelter Austritt aus der EU […] im Finanzmarktbereich dazu führen [würde], dass Unterneh-
men des Finanzsektors aus dem Vereinigten Königreich, die bislang das grenzüberschreitende Betreiben von 
Bankgeschäften, Finanzdienstleistungen oder Versicherungsgeschäften an die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) notifiziert haben (sog. Europäischer Pass), dieses Marktzutrittsrecht 
mit dem Wirksamwerden des Brexits verlieren“;


– „[d]ie zuvor auf der Basis des Europäischen Passes abgeschlossenen grenzüberschreitenden Geschäfte aber 
vertraglich vielfach so ausgestaltet sind, dass ihre Verpflichtungen und Wirkungen über diesen Zeitpunkt 
zum Teil weit hinausreichen, und es können etwa im Derivatebereich eine Vielzahl von Verträgen mit sehr 
großen Geschäftsvolumina betroffen sein“; 


– „[z]udem gerade langlaufende Verträge regelmäßig keine besonderen Vorkehrungen für den Fall des 
Brexits enthalten werden“.


In der 30. Sitzung des Finanzausschusses am 13. Februar 2019 war es in der Beratung zum Brexit-StBG unter 
den Fraktionen Konsens,


– dass es durch das Brexit-StBG zwar zu keiner Perpetuierung der wettbewerblichen Position des Finanz- und
Wirtschaftsstandorts des Vereinigten Königreichs kommen dürfe, 


– aber unerwünschte bzw. nachteilige Auswirkungen für Deutschland durch klar definierte Übergangsrege-
lungen zu verhindern seien. 


In der Anhörung des Finanzausschusses zum Brexit-StBG am 11. Februar 2019 sowie aus den hierzu eingegan-
genen Stellungnahmen wurde zum § 53b Abs. 12 des Kreditwesengesetzes (KWG) seitens der deutschen Real- 
sowie Finanzwirtschaft darauf hingewiesen, 


– dass deutsche Wirtschafts- bzw. Finanzunternehmen mangels zum avisierten Stichtag vorhandener Alterna-
tiven nicht in der Lage seien, das bei einem im Vereinigten Königreich ansässigen Transaktionspartner lau-
fende OTC-Derivatebestandsgeschäft binnen kurzer Zeit auf einen EU27-Kontrahenten zu übertragen. 


Die hohe Anzahl an vom Vereinigten Königreich in die Europäische Union bzw. den Europäischen Wirtschafts-
raum zu verlagernden (Rahmen-)Verträgen im Zusammenhang mit den Derivategeschäften dürfte eine vollstän-
dige, termin-gerechte Umschichtung ausschließen.


Darüber sei nicht gewährleistet, dass die EU27-Finanzdienstleister termingerecht ihre Strukturen und Kapital-
ausstattungen entsprechend anpassen könnten.


Mit der vorgeschlagenen Änderung des § 53b Abs. 12 KWG soll sichergestellt werden, dass deutsche Wirtschafts- 
und Finanzunternehmen wegen des Brexit nicht gezwungen sind, ihr notwendiges Risikoabsicherungsgeschäft 
über Derivate einzustellen und sich damit größeren Risiken auszusetzen. 


Ferner soll die zum § 53b Abs. 12 KWG vorgeschlagene Änderung 


– in Anlehnung an den Gedanken des Änderungsantrages Nr. 06 der Koalitionsfraktionen zum § 39 Abs. 8 des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) im Hinblick auf den dort konstruierten „engen Zusammenhang“ – 


nur insoweit erweitert werden, dass lediglich der benötigte Abschluss von Transaktionen zu bestehenden Ver-
tragsbeziehungen ermöglicht wird. Das rechtliche Abstellen auf das Bestandsgeschäft wird insoweit geschärft.


An der vorgesehenen Frist soll festgehalten werden, um dauerhaft ungerechtfertigte Privilegierungen auszu-
schließen.“ 


Voten der Fraktionen:
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Zustimmung: AfD, FDP


Ablehnung: CDU/CSU, SPD


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


Die Fraktion DIE LINKE. brachte zum Gesetzentwurf einen Änderungsantrag ein:


Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE. (Kündigungsschutz bei Risikoträgern) 


Änderung: 


„Artikel 6 wird wie folgt geändert:


1. Die Nummern 1, 2, 3, 4 und 7 werden gestrichen. 


2. Die bisherigen Nummer 5 und 6 werden die Nummern 1 und 2.“ 


Begründung: 


„Mit dem vorliegenden Änderungsantrag wird die Abschaffung des Bestandsschutzes bei Kündigungen von so-
genannten Risikoträgerinnen und Risikoträger bei bedeutenden Instituten aus dem Gesetzentwurf gestrichen. Ge-
plant ist, Risikoträgerinnen und -träger, deren jährliche regelmäßige Grundvergütung über dem Dreifachen der 
Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung liegt, hinsichtlich ihres Kündigungsschutzes leitenden An-
gestellten gleichzustellen. Ihr grundsätzlich bestehender Bestandsschutz soll somit durch einen bloßen Abfin-
dungsschutz ersetzt werden. Der Bestandsschutz ist allerdings ein Grundpfeiler des deutschen Kündigungs-schut-
zes, dessen Aufhebung in keiner Weise gerechtfertigt ist.  


Eine Orientierung an der Einkommenshöhe ist im deutschen Kündigungsschutzrecht systemfremd und nicht zu 
rechtfertigen, da sie zu Unrecht auf der Annahme beruht, dass bei einer bestimmten Einkommenshöhe der Arbeit-
nehmer oder die Arbeitnehmerin auf das Fortbestehen ihres Arbeitsverhältnisses verzichten könne. Es stellt eine 
nachhaltige Schwächung der Schutzinteressen der betroffenen Beschäftigtengruppen dar. Diese Schwächung ist 
durch nichts zu begründen. Weder gibt es empirische Belege für den Zusammenhang von Einstellungsbereitschaft 
und Strenge des Kündigungsschutzes, noch ist die politische Begründung, damit sogenannte Brexit-Banken nach 
Deutschland zu locken, tragfähig. Zudem gibt es erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken gegen die geplante 
Änderung (Verstoß gegen Art. 12 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG). Und sie weckt Begehrlichkeiten für 
weitere Lockerungen des Kündigungsschutzes, die ebenfalls abzulehnen sind und verhindert werden müssen. Der 
Kündigungsschutz darf nicht zum Spielball des Standortwettbewerbes werden.“ 


Voten der Fraktionen:


Zustimmung: DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Enthaltung: - 


Entschließungsantrag


Die Fraktion der FDP brachte folgenden Entschließungsantrag ein (Europaweit einheitliche Anwendung von 
Übergangfristen sicherstellen): 


„Es wird folgender Beschluss gefasst:
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1. Die Bundesregierung soll in regelmäßigen Abständen überprüfen, dass die Abwicklung des typischerweise 
langfristig ausgerichteten Bestandsgeschäfts oder auch die weitere Abwicklung bereits beendeter Verträge nicht 
durch die im § 66a des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) vorgesehene Frist von 21 Monaten behindert wird;


2. Die Bundesregierung soll zu 1., aber auch zu den anderen im Brexit-StBG geregelten Sachverhalten, insbeson-
dere zur Problematik der Übergangsfristen, dem Finanzausschuss halbjährlich zur Wirksamkeit des Brexit-StBG 
Bericht erstatten (ab Inkrafttreten des Brexit-StBG).


3. Die Bundesregierung soll darauf achten bzw. hinwirken, dass die durch die Notfallgesetzgebung eingeräumten 
Übergangsfristen in Europa und der Europäischen Union möglichst einheitlich ausgeübt werden.“ 


Begründung: 


„In der Anhörung des Finanzausschusses zum Brexit-StBG am 11. Februar 2019 bzw. in den hierzu eingegange-
nen Stellungnahmen wurde zum § 66a VAG seitens der deutschen Versicherungswirtschaft die Befürchtung ge-
äußert, 


– die im § 66a VAG gewählte Übergangsfrist von 21 Monaten könne zu kurz bemessen sein, um das langfristig 
ausgerichtete Bestandsgeschäft an Versicherungsverträgen bzw. die weiter bestehenden Verpflichtungen von 
bereits beendeten Versicherungsverträgen binnen der ausgewiesenen Frist abzuwickeln.


Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die britische bzw. französische Notfallgesetzgebung für die durch § 66a VAG 
normierten Fälle offenbar Übergangsfristen von 15 bzw. 10 Jahren vorsehen wollen oder dies planen. 


Darüber hinaus wird es für erforderlich gehalten, halbjährlich den Finanzausschuss zu den Auswirkungen des 
Brexit-StBG bzw. zu den Folgen des Brexit für den deutschen Finanz- und Wirtschaftsstandort zu unterrichten. 


Der Prüfauftrag und die Berichtsbitte sollen sicherstellen, dass es idealerweise weder in Europa noch innerhalb 
der Europäischen Union zu keiner Regulierungsarbitrage zu Lasten des deutschen Versicherungsstandortes
kommt.“ 


Voten der Fraktionen:


Zustimmung: AfD, FDP, B90/GR


Ablehnung: CDU/CSU, SPD


Enthaltung: DIE LINKE.
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B. Besonderer Teil


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes)


Zu Nummer 1 - neu - 


§ 3 Nummer 55c Satz 2 Buchstabe c 


§ 3 Nummer 55c Satz 2 Buchstabe c EStG regelt, unter welchen Voraussetzungen eine steuerfreie Kapitalüber-
tragung des geförderten Altersvorsorgevermögens bei Tod des Zulageberechtigten auf einen auf den Namen des 
überlebenden Ehegatten lautenden Altersvorsorgevertrag möglich ist. Danach ist eine steuerfreie Kapitalübertra-
gung des geförderten Altersvorsorgevermögens auf den überlebenden Ehegatten/Lebenspartner nur dann möglich, 
wenn die Ehegatten/Lebenspartner im Zeitpunkt des Todes des Zulageberechtigten nicht dauernd getrennt gelebt 
haben (§ 26 Absatz 1 EStG) und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem EU-/EWR-Staat hatten. 


Mit Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der EU ist diese zweite Vorausset-
zung nicht mehr erfüllt, so dass eine steuerfreie Kapitalübertragung nicht mehr möglich wäre. Eine Besteuerung 
der Leistung nach § 22 Nummer 5 EStG wäre bereits zum Zeitpunkt der Kapitalübertragung vorzunehmen.  


Mit der Regelung in § 3 Nummer 55c Satz 2 Buchstabe c EStG soll die Möglichkeit der steuerfreien Kapitalüber-
tragung auf den überlebenden Ehegatten/Lebenspartner in den Fällen erhalten bleiben, in denen der Altersvorsor-
gevertrag vor dem Brexit-Referendum (23. Juni 2016) abgeschlossen wurde und die Ehegatten/Lebenspartner 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Vereinigten Königreich Großbritannien oder Nordirland vor 
dem Zeitpunkt hatten, ab dem das Vereinigte Königreich nicht mehr Mitgliedstaat der EU ist und auch nicht wie 
ein solcher zu behandeln ist, um so übermäßige Härten bei „Altfällen“ zu vermeiden. Bei Abschluss des Alters-
vorsorgevertrags konnte regelmäßig nicht davon ausgegangen werden, dass das Vereinigte Königreich irgend-
wann einmal nicht mehr Mitgliedstaat der EU sein würde. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe b - neu - 


§ 92a Absatz 2a Satz 5 Nummer 2 


§ 92a Absatz 2a Satz 5 EStG regelt, unter welchen Voraussetzungen der Übergang eines Wohnförderkontos bei 
Tod des Zulageberechtigten auf den überlebenden Ehegatten/Lebenspartner möglich ist. Danach ist ein Übergang 
des Wohnförderkontos auf den überlebenden Ehegatten/Lebenspartner nur dann möglich, wenn die Ehegatten/Le-
benspartner im Zeitpunkt des Todes des Zulageberechtigten nicht dauernd getrennt gelebt haben (§ 26 Absatz 1
EStG) und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem EU-/EWR-Staat hatten.


Mit Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der EU ist diese zweite Vorausset-
zung nicht mehr erfüllt, so dass nach geltender Rechtslage ein Übergang des Wohnförderkontos nicht mehr mög-
lich ist, stattdessen ist das Wohnförderkonto nach § 92a Absatz 3 Satz 5 zweiter Halbsatz EStG aufzulösen. Der 
Auflösungsbetrag ist nach § 22 Nummer 5 Satz 4 EStG zu besteuern.  


Mit Aufnahme der Ausnahmeregelung in § 92a Absatz 2a Satz 5 Nummer 2 EStG soll die Möglichkeit des Über-
gangs des Wohnförderkontos in Fällen erhalten bleiben, in denen der Altersvorsorgevertrag vor dem Brexit-Re-
ferendum (23. Juni 2016) abgeschlossen wurde und die Ehegatten/Lebenspartner ihren Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt im Vereinigten Königreich Großbritannien oder Nordirland vor dem Zeitpunkt hatten, ab dem 
das Vereinigte Königreich nicht mehr Mitgliedstaat der EU ist und auch nicht wie ein solcher zu behandeln ist, 
um so übermäßige Härten bei „Altfällen“ zu vermeiden. Bei Abschluss des Altersvorsorgevertrags konnte regel-
mäßig nicht davon ausgegangen werden, dass das Vereinigte Königreich irgendwann einmal nicht mehr Mitglied-
staat der EU sein würde.


Zu Artikel 2 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes)
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Zu Nummer 2 - neu - 


§ 12 Absatz 4 - neu - 


Der bevorstehende Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen 
Union (Brexit) kann ohne Dazutun des Steuerpflichtigen zu steuerlichen Konsequenzen für Unternehmen in der 
Rechtsform einer Gesellschaft nach britischem Recht führen, die ihren Verwaltungssitz in der Bundesrepublik 
Deutschland haben. Davon betroffen sind Unternehmen insbesondere in der Rechtsform einer „private company 
limited by shares“ (Limited). Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist davon auszugehen, 
dass die betreffenden Gesellschaften zukünftig nach einer der hier zur Verfügung stehenden Auffangrechtsformen 
behandelt werden, d. h. als offene Handelsgesellschaft (OHG) - falls sie ein Handelsgewerbe betreiben sollten -,
ansonsten als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Haben die betreffenden Gesellschaften nur einen Gesell-
schafter, würde dieser regelmäßig als Einzelkaufmann behandelt. 


Steuerlich bleiben diese Gesellschaften demgegenüber entsprechend der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
zum sog. Typenvergleich Subjekt der Körperschaftsteuer, das selbst körperschaftsteuerpflichtige Einkünfte erzie-
len kann.  


Indem § 12 Absatz 4 KStG die ununterbrochene Zurechnung des Betriebsvermögens zum Körperschaftsteuersub-
jekt Limited anordnet, wird klargestellt, dass allein der Brexit keine Aufdeckung und Besteuerung der stillen 
Reserven auslöst.


Zu Artikel 3 (Änderung des Umwandlungssteuergesetzes)


Zu Nummer 1 - neu - 


§ 1 Absatz 2 Satz 3 - neu - 


Mit dem Vierten Gesetz zur Änderung des Umwandlungsgesetzes (BGBl. I 2018 S. 2694) wurde in § 122m des 
Umwandlungsgesetzes (UmwG) eine Übergangsregelung für britische Kapitalgesellschaften geschaffen, die die 
Eintragung von Verschmelzungen auch nach dem Brexit erlaubt, sofern der Verschmelzungsplan nach § 122c 
Absatz 4 UmwG vor dem Brexit notariell beurkundet worden ist und die Verschmelzung unverzüglich, spätestens 
aber zwei Jahre nach diesem Zeitpunkt mit den erforderlichen Unterlagen zur Registereintragung angemeldet 
wird.


§ 1 Absatz 2 Satz 3 - neu - UmwStG stellt sicher, dass eine übertragende Gesellschaft, die von der Übergangsre-
gelung in § 122m UmwG Gebrauch macht, in den persönlichen Anwendungsbereich des Umwandlungssteuerge-
setzes fällt, obwohl sich der Sitz der Gesellschaft nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien 
und Nordirland außerhalb der EU und des EWR befindet. 


Zu Artikel 5 - neu - (Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes)


§ 37 Absatz 17 - neu - 


Die Steuerbegünstigungen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer werden bei Vorliegen der Voraussetzungen 
auch für Vermögen gewährt, welches sich innerhalb der Europäischen Union befindet. In Fällen, in denen eine 
gewährte Steuerbefreiung beim Eintritt bestimmter Ereignisse nachträglich entfällt, lässt es sich nicht rechtferti-
gen, wenn allein der Brexit zu einer Nachversteuerung führt. 


Der hinzugefügte § 37 Absatz 17 ErbStG stellt sicher, dass für Erwerbe, für die die Steuer vor dem Zeitpunkt 
entstanden ist, ab dem das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland nicht mehr Mitgliedstaat der 
Europäischen Union ist und auch nicht wie ein solcher zu behandeln ist, dieses weiterhin als Mitgliedstaat der 
Europäischen Union gilt. Auf diese Weise wird im Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz der „Status Quo“ 
gewahrt. Praktische Bedeutung kann dem beispielsweise bei Anwendung der Lohnsummenregelung bei der Steu-
erbegünstigung für Unternehmensvermögen zukommen.  
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Für Erwerbe ab dem Zeitpunkt, ab dem das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland nicht mehr 
Mitgliedstaat der Europäischen Union ist und auch nicht wie ein solcher zu behandeln ist, gilt das Vereinigte 
Königreich Großbritannien und Nordirland - vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen - als Drittstaat.


Zu Artikel 6 - neu - (Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes)


Gesellschaften in der Rechtsform der britischen Limited mit inländischer Geschäftsleitung werden auf Grund der 
Niederlassungsfreiheit derzeit in Deutschland als solche zivilrechtlich anerkannt. Dies ändert sich mit dem Aus-
tritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union. Nach der gefestig-
ten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist davon auszugehen, dass die betreffenden Gesellschaften nach dem 
Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union nach einer der 
in der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung stehenden Auffangrechtsformen behandelt werden, d. h. als 
OHG, GbR oder - wenn die Gesellschaften nur einen Gesellschafter haben - als Einzelkaufmann oder Privatper-
son. 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 4 Nummer 5 Satz 2 


Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur auf Grund der Anfügung einer neuen Nummer 6. 


Zu Buchstabe b 


§ 4 Nummer 6 - neu - 


Sofern an einer Limited mit inländischer Geschäftsleitung nur ein Gesellschafter beteiligt ist, gibt es verschiedene 
Fallkonstellationen, in denen allein durch den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordir-
land aus der Europäischen Union ein grunderwerbsteuerrechtlicher Tatbestand ausgelöst wird. 


Mit der Einfügung der Steuerbefreiungsvorschrift des § 4 Nummer 6 GrEStG wird sichergestellt, dass es nicht 
allein durch den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union 
zu einer Belastung mit Grunderwerbsteuer kommt. 


Zu Nummer 2 


§ 6a Satz 5 - neu - 


Wenn an einer Limited mit inländischer Geschäftsleitung, der vor dem Austritt des Vereinigten Königreichs
Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union eine Steuervergünstigung nach § 6a GrEStG gewährt 
wurde, nur ein Gesellschafter beteiligt ist, tritt durch den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien 
und Nordirland aus der Europäischen Union der Alleingesellschafter an die Stelle der Limited. Der grunderwerb-
steuerrechtliche Verbund i. S. des § 6a GrEStG endet dadurch, unabhängig davon, ob die Limited herrschendes 
Unternehmen oder abhängige Gesellschaft war. Die Steuervergünstigung des § 6a GrEStG ist zu versagen.


Durch die Anfügung des Satzes 5 in § 6a GrEStG wird erreicht, dass die Steuervergünstigung des § 6a GrEStG 
nicht allein dadurch entfällt, dass das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen 
Union austritt.


Zu Artikel 7 (Änderung des Pfandbriefgesetzes)


Zu den Nummern 1 bis 4


§ 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, § 13 Absatz 1 Satz 2, § 20 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d und § 49 Ab-
satz 3 und 4 - neu - 


Die vorgeschlagenen Änderungen zielen auf eine dauerhafte Anerkennung der Deckungsfähigkeit britischer 
Vermögenswerte durch Aufnahme des Vereinigten Königreichs in den Kreis von Drittstaaten, in denen De-
ckungswerte belegen sein dürfen. Scheidet das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland aus 
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der Europäischen Union und auch aus dem Europäischen Wirtschaftsraum aus, ist es ab diesem Zeitpunkt 
als Drittstaat zu behandeln. Im Bereich des Pfandbriefrechts wäre nach dem Austritt des Vereinigten König-
reichs - nach der jetzigen Gesetzeslage - keine Indeckungnahme von Werten im Vereinigten Königreich 
mehr möglich, da sich die Deckungsfähigkeit dieser Werte bis zum Brexit aus der Eigenschaft des Vereinig-
ten Königreichs ableitete, Mitgliedstaat der Europäischen Union zu sein. Der bisherige Gesetzentwurf sieht 
für die Anerkennung der Deckungsfähigkeit britischer Vermögenswerte lediglich eine Bestandsschutzrege-
lung für die vor dem Austritt in Deckung genommenen und zur Deckung verwendeten Werte vor. Das Ver-
einigte Königreich soll nunmehr in den Kreis von Drittstaaten aufgenommen werden, in denen Deckungs-
werte belegen sein dürfen, um Pfandbriefbanken weiterhin die Pfandbriefrefinanzierung unter den allgemei-
nen pfandbriefrechtlichen Anforderungen auch für das zukünftige Geschäft im Vereinigten Königreich und 
somit auch eine bessere Diversifizierung der Deckungsmassen zu ermöglichen. Dies ist auch sachgerecht, 
da das Pfandbriefgesetz bereits in seiner gegenwärtigen Fassung Deckungswerte aus Drittländern zulässt 
(Japan, Kanada, Schweiz, Vereinigte Staaten von Amerika; nur ordentliche Deckung Hypothekenpfand-
briefe auch Australien, Neuseeland, Singapur). Anhaltspunkte dafür, dass die angesichts der Stabilität des 
Rechtsrahmens und der Marktreife ja bis zum Austritt zur Deckung zugelassenen Werte im Vereinigten 
Königreich diesen Anforderungen danach nicht mehr entsprechen werden, liegen dabei nicht vor. 


Durch die Aufnahme der Regelungen zu § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, § 13 Absatz 1 Satz 2 und § 20 Ab-
satz 1 Nummer 1 Buchstabe d PfandBG ergibt sich Anpassungsbedarf der Bestandsschutzregelung in § 49
Absatz 3 - neu - PfandBG: Ein Bedürfnis für Bestandsschutz besteht lediglich für die Deckungswerte fort, 
die nicht aufgrund der Regelung zu § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, § 13 Absatz 1 Satz 2 und § 20 Absatz 1
Nummer 1 Buchstabe d PfandBG unmittelbar oder qua Verweises erfasst werden und bis zum Austritt des 
Vereinigten Königreichs aus der EU gemäß pfandbriefrechtlichen Vorschriften zur Deckung verwendet wur-
den.  


Daneben erfolgt eine Anpassung in Bezug auf den Anknüpfungszeitpunkt der Regelungen - statt an den 
30. März 2019 sollen die Regelungen unter § 49 Absatz 3 und 4 - neu - PfandBG an den Zeitpunkt anknüp-
fen, ab dem das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland nicht mehr Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union ist und auch nicht wie ein solcher zu behandeln ist. 


Zu Artikel 8 (Änderung des Kreditwesengesetzes)


Zu Nummer 7  


§ 64m Absatz 1 


Absatz 1 entspricht dem bisherigen Wortlaut des § 64m KWG in der Fassung des Regierungsentwurfs. 


§ 64m Absatz 2 - neu - 


Die Regelung des § 64m KWG wird durch einen Absatz 2 ergänzt, mit dem die Regelung des § 64x Absatz 8
Satz 1 KWG auf Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich zur Anwendung gebracht wird, wenn das 
Vereinigte Königreich ohne Austrittsabkommen aus der Europäischen Union austritt und dadurch zu einem 
Drittstaat wird.


Die Regelung des § 64x Absatz 8 Satz 1 KWG, die am 3. Januar 2018 in Kraft trat, stellt eine Übergangs-
vorschrift für Unternehmen aus Drittstaaten dar, die auf Grund der Erweiterung der Erlaubnispflicht durch 
das Zweite Finanzmarktnovellierungsgesetz (2. FiMaNoG) für das Eigengeschäft im Sinne von § 1 Ab-
satz 1a Satz 3 KWG nunmehr unter den Erlaubnisvorbehalt des KWG fallen. Die Regelung gewährt insoweit 
eine Freistellungsfiktion in Anlehnung an § 2 Absatz 5 KWG. Für die Inanspruchnahme der Übergangsvor-
schrift genügte es, dass ein betroffenes Unternehmen bis zum 2. Juli 2018 einen vollständigen Freistellungs-
antrag nach § 2 Absatz 5 KWG stellte. Die Übergangsvorschrift sollte die betreffenden Unternehmen recht-
lich in die Lage versetzen, dieses Geschäft grundsätzlich bis zu der Klärung ihres Status in dem Register 
nach Artikel 48 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 (Finanzmarktverordnung) auch ohne eine Erlaubnis der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nach § 32 Absatz 1 KWG weiter zu betreiben.  
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Die Regelung galt nicht für Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, da das Vereinigte Königreich 
erst mit dem Austritt aus der Europäischen Union zu einem Drittstaat wird. Mit dem Austritt reihen sich die 
Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben, bei den Unternehmen ein, für die die Über-
gangsvorschrift ursprünglich geschaffen wurde. Die britischen Unternehmen können die Vorschrift jedoch 
allein aufgrund des Ablaufs der bisherigen Frist nicht mehr nutzen. Um auch den betreffenden Unternehmen 
aus dem Vereinigten Königreich die Möglichkeit zu geben, von der Übergangsvorschrift Gebrauch zu ma-
chen, soll die Übergangsregelung des § 64x Absatz 8 Satz 1 KWG auf Unternehmen mit Sitz im Vereinigten 
Königreich mit der Maßgabe Anwendung finden, dass der Freistellungsantrag innerhalb von drei Monaten 
nach dem Austrittsdatum gestellt werden muss. Dadurch werden Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Kö-
nigreich, die erlaubnispflichtiges Eigengeschäft betreiben, insoweit Unternehmen aus anderen Drittstaaten 
gleichgestellt. Ihnen wird damit die Möglichkeit gegeben, vorbehaltlich der Klärung ihres Status in dem 
Register nach Artikel 48 der Finanzmarktverordnung weiterhin an deutschen Handelsplätzen tätig zu sein. 
Damit wird vermieden, dass britische Handelsteilnehmer kurzfristig vom Zugang zu diesen Märkten ausge-
schlossen werden und es dadurch zu Störungen an den Finanzmärkten kommt. 


Zu Artikel 9 - neu - (Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes)


Zu Nummer 1 


§ 9 


§ 9 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) wird in Anlehnung an § 49 des Kreditwesengesetzes
(KWG) ergänzt. Maßnahmen nach § 39 Absatz 8 ZAG-E müssen von Gesetzes wegen sofort vollziehbar 
sein, nur dann werden sie die vorgesehene Wirkung haben. 


Zu Nummer 2 


§ 39 Absatz 8 - neu - 


Die Vorschrift ist konzeptionell an § 53b Absatz 12 KWG-E angelehnt.


Die Vorschrift ermöglicht es der Bundesanstalt Zahlungs- und E-Geld-Institute mit Sitz im Vereinigten Kö-
nigreich, die bislang im Inland über eine Zweigniederlassung oder im Wege des grenzüberschreitenden 
Dienstleistungsverkehrs oder über Agenten Zahlungsdienste erbracht oder das E-Geld-Geschäft betrieben 
oder über E-Geld-Agenten E-Geld vertrieben oder rückgetauscht haben, zu gestatten, ihre Tätigkeit im In-
land nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs ohne Austrittsabkommen für eine Übergangszeit fort-
zusetzen, soweit dies zur Vermeidung von Nachteilen für die Funktionsfähigkeit oder die Stabilität der Zah-
lungsverkehrsmärkte erforderlich ist. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn wichtige Teilaspekte der Zah-
lungsverkehrsmärkte, beispielsweise der Markt für Zahlungsdienstleistungen, nachteilig betroffen sind. 


Eine entsprechende Regelung für CRR-Kreditinstitute, die auch Zahlungsdienste im Sinne des ZAG erbrin-
gen, enthält bereits § 53b Absatz 12 KWG-E, der eine entsprechende Anordnungsbefugnis der Bundesanstalt 
aufgrund der Verweisung auf § 53b Absatz 1 Satz 2 und Absatz 7 KWG auch insoweit mit abdeckt. 


Auch im Bereich des Zahlungsverkehrs sind die auf Basis der grenzüberschreitenden Tätigkeit der Unter-
nehmen abgeschlossenen Geschäfte vertraglich oftmals derart ausgestaltet, dass ihre Rechte und Pflichten 
über den Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Austritts zumindest partiell hinausreichen können, insbeson-
dere stellen sich Zahlungsdiensterahmenverträge (§ 675f Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches – BGB)
in aller Regel als Verträge mit längerer Laufzeit und einzuhaltenden Kündigungsfristen (zum Beispiel der 
zwei-monatigen Kündigungsfrist des § 675h Absatz 2 BGB) dar. 


Wären die betreffenden Zahlungsdiensteunternehmen aus dem Vereinigten Königreich – angesichts etwaiger 
drohender straf- und haftungsrechtlicher Folgen – ausnahmslos veranlasst, ihre grenzüberschreitende Tätig-
keit im Inland nach einem Austritt des Vereinigten Königreichs ohne Austrittsabkommen sofort einzustellen 
und unverzüglich abzuwickeln, könnte dies absehbar in vielen Fällen nicht nur für die Unternehmen aus dem 
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Vereinigten Königreich, sondern auch für deren inländische Geschäftspartner (Verbraucher und Unterneh-
men) nachteilige Auswirkungen haben, z. B. wenn inländischen Online-Händlern ein kurzfristiger Wechsel 
auf einen lizensierten Akquirer nicht möglich ist und der Vertragspartner aus dem Vereinigten Königreich 
mangels gültiger Passportierung die Kreditkartenabrechnung nicht mehr vornehmen darf oder aber die Rück-
erstattung bestehender E-Geld-Guthaben bei Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich erschwert wird.
Die Funktionsfähigkeit der Zahlungsverkehrsmärkte insgesamt bzw. in Teilaspekten, wie etwa dem Markt 
der Zahlungsdienste, kann aber auch dann nachteilig betroffen sein und die Anordnungsbefugnis der BaFin 
kann somit eingreifen, wenn beispielsweise die Kündigung bestehender Zahlungsdiensterahmenverträge in 
einer signifikanten Zahl an Fällen, insbesondere Verbrauchern betreffend, droht. Verbraucher und Unterneh-
men müssen nahtlos am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilnehmen können. Durch den Austritt bedingte Un-
sicherheiten über die Möglichkeit, bestehende Verträge fortführen zu können oder innerhalb kürzester Zeit 
mit einer Abwicklung rechnen und daher bis zu einem Stichtag den Wechsel zu einem anderen Anbieter 
vollzogen haben zu müssen, können nicht nur für den Einzelnen nachteilige Folgen haben, sondern sich 
insgesamt am Markt nachteilig auswirken.


Nach Satz 1 kann die Bundesanstalt regeln, dass auf Basis des europäischen Passes grenzüberschreitend 
tätige Zahlungs- und E-Geld-Institute mit Sitz im Vereinigten Königreich vom Zeitpunkt des Austritts die 
Regelungen des europäischen Passes in einer Übergangszeit ganz oder teilweise entsprechend zur Anwen-
dung kommen (vgl. § 39 Absatz 1 bis 7 ZAG). Die Regelung soll die aufsichtsrechtliche Zulässigkeit der 
Erfüllung bestehender vertraglicher Verpflichtungen für einen Übergangszeitraum gewährleisten, soweit die 
Erfüllung zulassungspflichtig ist. Der Umfang der Zulassungspflicht nach Maßgabe der Vorgaben des ZAG 
bleibt unberührt. 


Eine entsprechende Anwendung der in Rede stehenden Regeln auf Geschäfte, die nach dem Austritt neu 
abgeschlossen werden, kommt nach Satz 2 lediglich für solche Geschäfte in Betracht, die in engem Zusam-
menhang mit im Zeitpunkt des Austritts bereits bestehenden Verträgen stehen, wie beispielsweise die punk-
tuelle Anpassung bestehender Zahlungsdiensterahmenverträge an eine geänderte Rechtslage oder eine nach-
trägliche Kreditgewährung im Rahmen der in § 3 Absatz 4 ZAG festgelegten Vorgaben. Ein enger Zusam-
menhang mit einem bestehenden Vertrag dürfte insbesondere dann anzunehmen sein, wenn die Tätigkeit mit 
dem Vertrag rechtlich oder wirtschaftlich verbunden ist. Dies kann - einen engen Zusammenhang vorausge-
setzt - auch die Vereinbarung einer zusätzlichen Leistung im Vertrag oder eine Ergänzung mittels eines Zusatz-
vertrages sein.


Die Befugnis der Bundesanstalt, die Regelungen für den europäischen Pass entsprechend zur Anwendung 
zu bringen ist nach Satz 3 auf maximal 21 Monate nach dem Zeitpunkt des Austritts befristet. Die Länge 
dieser Maximalfrist orientiert sich an der Übergangsfrist, die in dem Austrittsabkommen zwischen dem Ver-
einigten Königreich und der Europäischen Union vorgesehen ist. Die Bundesanstalt kann die Übergangsfrist 
nach pflichtgemäßem Ermessen flexibel handhaben, d. h. sie kann für die Anwendung des europäischen 
Passes auch eine kürzere Frist als die genannten 21 Monate vorsehen und diese Frist bei Bedarf auf maximal 
21 Monate nach dem Zeitpunkt des Austritts verlängern. Die Bundesanstalt kann die Maßnahme zudem je-
derzeit widerrufen. 


Den betroffenen Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich wird damit die Möglichkeit gegeben, inner-
halb eines angemessenen zeitlichen Rahmens ihr Deutschlandgeschäft auf eine gesicherte Basis nach dem 
ZAG zu stellen, d. h. sich dem gleichen Aufsichtsregime zu unterwerfen, wie es für Zahlungsdiensteunter-
nehmen aus anderen Drittstaaten Anwendung findet oder sich aus dem Deutschlandgeschäft zurückzuziehen. 
In diesem Sinne wird die Bundesanstalt ermächtigt, durch rechtsgestaltenden Verwaltungsakt mit Wirkung 
für alle betroffenen Unternehmen den europäischen Pass ganz oder teilweise vom Zeitpunkt des Austritts an 
für einen Übergangszeitraum entsprechend zur Anwendung zu bringen. 


Die Anordnung der Bundesanstalt kann nach Satz 4 auch durch Allgemeinverfügung ohne vorherige Anhö-
rung getroffen und öffentlich bekanntgemacht werden. 


Im Übrigen wird auf die Begründung zu § 53b Absatz 12 KWG-E entsprechend verwiesen.
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Zu Artikel 11 (Änderung des Bausparkassengesetzes)


§ 19 Absatz 8 und 9 


In den Regelungen zu § 19 Absatz 8 und 9 BauSparkG erfolgt eine Anpassung in Bezug auf den Anknüp-
fungszeitpunkt der Regelungen: Statt des 30. März 2019 sollen die Regelungen an den Zeitpunkt anknüpfen, 
ab dem das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland nicht mehr Mitgliedstaat der Europäischen 
Union ist und auch nicht wie ein solcher zu behandeln ist. 


Zu Artikel 12 - neu - (Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes)


Zu Nummer 1 


§ 102 Absatz 1 Satz 1 


Durch die Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte 
für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (2. Finanzmarkt-
richtlinie) wurden neben geregelten Märkten und multilateralen Handelssystemen (MTF) noch organisierte 
Handelssysteme (OTF) eingeführt. Diese Begriffe entsprechen im WpHG organisierten Märkten, multilate-
ralen Handelssystemen und organisierten Handelssystemen, die in § 2 Absatz 22 WpHG unter dem Oberbe-
griff Handelsplätze zusammengefasst werden. Mit der Umsetzung der 2. Finanzmarktrichtlinie wurde zwar 
der Begriff des organisierten Handelssystems ins WpHG eingeführt. Im Rahmen der Umsetzung erfolgte
allerdings keine Anpassung von § 102 Absatz 1 Satz 1 WpHG. Die hier vorgesehene Änderung dient der 
Behebung des Redaktionsversehens. Statt den bisherigen Wortlaut, der auf organisierte Märkte oder multi-
laterale Handelssysteme abstellt, um organisierte Handelssysteme zu ergänzen, wird auf den Oberbegriff des 
Handelsplatzes gem. § 2 Absatz 22 WpHG verwiesen. 


Zu Nummer 2 


§ 102 Absatz 4 - neu - 


Die Regelung ermöglicht für einen Übergangszeitraum die Aufrechterhaltung der derzeit bestehenden Han-
delsmöglichkeiten für deutsche Handelsteilnehmer an Märkten für Finanzinstrumente im Vereinigten Kö-
nigreich. 


Die Regelung steht unter dem Vorbehalt einer vorrangigen Regelung auf europäischer Ebene. Der Austritt 
eines Mitgliedstaats aus der EU ist im europäischen Regelungsrahmen für die Finanzmärkte bislang nicht 
vorgesehen. Ob das zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU verhandelte Austrittsabkommen bis 
zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU in Kraft tritt oder es zu einer sonstigen Regelung auf 
europäischer Ebene kommt, ist derzeit ungewiss.


Ein ungeregelter Austritt des Vereinigten Königreichs würde dazu führen, dass Märkte für Finanzinstru-
mente mit Sitz im Vereinigten Königreich einer Erlaubnis nach § 102 WpHG bedürfen, wenn sie Handels-
teilnehmern mit Sitz im Inland über ein elektronisches Handelssystem einen unmittelbaren Marktzugang 
gewähren. Da es Märkten für Finanzinstrumente mit Sitz im Vereinigten Königreich frei steht, eine entspre-
chende Erlaubnis zu beantragen oder gegebenenfalls deutsche Handelsteilnehmer vom Handel auszuschlie-
ßen, wird der Bundesanstalt die Möglichkeit eingeräumt, zur Vermeidung von Nachteilen für die Funktions-
fähigkeit oder die Stabilität der Finanzmärkte die Erlaubnispflicht für einen Übergangszeitraum zu suspen-
dieren.  


Der Übergangszeitraum ist auf maximal 21 Monate nach dem Zeitpunkt des Brexit befristet. Die Länge die-
ser Frist orientiert sich an dem Übergangszeitraum, der in dem Austrittsabkommen zwischen dem Vereinig-
ten Königreich und der EU vorgesehen ist. Die Bundesanstalt kann die Übergangsfrist nach pflichtgemäßem 
Ermessen flexibel handhaben, d. h. sie kann auch eine kürzere Frist als die genannten 21 Monate vorsehen 
und diese Frist bei Bedarf auf maximal 21 Monate nach dem Zeitpunkt des Brexit verlängern. Die Bundes-
anstalt kann die Maßnahme zudem jederzeit widerrufen.
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Satz 3 stellt im Interesse der Rechtssicherheit und des effizienten Verwaltungshandelns klar, dass die Allge-
meinverfügung und deren öffentliche Bekanntmachung als Handlungsoption der Bundesanstalt in der Aus-
nahmesituation des Brexit angesichts der bedeutenden Finanzmärkte im Vereinigten Königreich und der 
Vielzahl der Handelsteilnehmer und des engen zeitlichen Rahmens zulässig sind. 


Zu Artikel 13 (Änderung der Anlageverordnung)


§ 6 Absatz 4 AnlV 


Der Anknüpfungszeitpunkt wird analog zur vorstehenden Änderung des § 19 Absatz 8 und 9 BauSparkG 
angepasst (vgl. Zu Artikel 11). 


Zu Artikel 14 (Änderung der Pensionsfonds-Aufsichtsverordnung)


§ 43 Absatz 7 PFAV


Der Anknüpfungszeitpunkt wird analog zur vorstehenden Änderung des § 19 Absatz 8 und 9 BauSparkG 
angepasst (vgl. Zu Artikel 11). 


Berlin, den 20. Februar 2019 


Matthias Hauer
Berichterstatter


Metin Hakverdi
Berichterstatter
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BUNDESFINANZHOF Beschluss vom 16.1.2019, I R 72/16


ECLI:DE:BFH:2019:B.160119.IR72.16.0


Zur Anwendbarkeit des § 8b Abs. 5 KStG im Rahmen einer grenzüberschreitenden Betriebsaufspaltung


Leitsätze


Das BMF wird aufgefordert, dem Verfahren beizutreten und zu folgenden Fragen Stellung zu nehmen:
1. Sind die Grundsätze der Betriebsaufspaltung in grenzüberschreitenden Sachverhalten nur dann anzuwenden, wenn es zu
einer Schmälerung des inländischen Steueraufkommens kommt?
2. Welche Folgerungen ergeben sich hieraus für Sachverhalte, in denen kein Abkommen zur Vermeidung einer
Doppelbesteuerung besteht (Nicht-DBA-Fälle) sowie dann, wenn ein solches Abkommen besteht (DBA-Fälle)? Welche
weiteren Folgerungen sind in den vorstehend bezeichneten Varianten jeweils für Inbound- bzw. Outbound-Konstellationen
und nach Art und Belegenheit der jeweils überlassenen Wirtschaftsgüter zu ziehen?


Tenor


Das Bundesministerium der Finanzen wird zum Beitritt aufgefordert.


Tatbestand


A.


1 Streitig ist die Anwendbarkeit des § 8b Abs. 5 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) im Rahmen einer vom Beklagten
und Revisionsbeklagten (Finanzamt --FA--) angenommenen sog. grenzüberschreitenden Betriebsaufspaltung.


2 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine gemeinnützige rechtsfähige Stiftung mit Sitz im Inland, ist
Alleingesellschafterin der A B.V., einer niederländischen Kapitalgesellschaft mit Sitz in X (Niederlande). Die Klägerin
verpachtet ein in X belegenes Grundstück an die A B.V., das diese zur Ausübung ihrer operativen Geschäftstätigkeit als
Betriebsgrundstück nutzt. Im Streitjahr (2012) schüttete die A B.V. eine Dividende in Höhe von insgesamt ... EUR an
die Klägerin aus. Das FA stellte die Gewinnausschüttung bei der Klägerin von der Besteuerung frei, rechnete jedoch
5 % hiervon (... EUR) gemäß § 8b Abs. 5 KStG als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben dem Gewinn wieder hinzu.
Hiergegen wendet sich die Klägerin.


Entscheidungsgründe


B.


3 Die Entscheidung über die Revision wird davon abhängen, ob die Klägerin durch die Verpachtung des Grundstücks in
X an die A B.V. einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb i.S. des § 14 der Abgabenordnung begründet hat und insoweit
gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 2 KStG steuerpflichtig ist. Sofern die Klägerin nicht bereits auf Grund ihrer Beteiligung an
der A B.V. planmäßig Unternehmenspolitik betreibt oder in anderer Weise entscheidenden Einfluss auf die
Geschäftsführung der A B.V. ausübt und damit durch sie unmittelbar selbst am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr
teilnimmt (vgl. Senatsurteil vom 30. Juni 1971 I R 57/70, BFHE 103, 56, BStBl II 1971, 753), kann ein wirtschaftlicher
Geschäftsbetrieb im Streitfall nur nach den Grundsätzen der Betriebsaufspaltung begründet werden.


4 I. Grenzüberschreitende Betriebsaufspaltung - Meinungsstand


5 Eine Betriebsaufspaltung setzt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) die sachliche und
personelle Verflechtung zwischen Besitz- und Betriebsunternehmen voraus (vgl. z.B. Beschluss des Großen Senats
des BFH vom 8. November 1971 GrS 2/71, BFHE 103, 440, BStBl II 1972, 63; BFH-Urteil vom 19. Juli 1994
VIII R 75/93, BFH/NV 1995, 597). Im Streitfall liegen die personelle und sachliche Verflechtung nach den bindenden
Feststellungen der Vorinstanz (§ 118 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--) auf Grund der 100 %-igen
Beteiligung der Klägerin an der A B.V. sowie der Verpachtung des der A B.V. als Geschäftslokal dienenden
Grundstücks in X durch die Klägerin vor. In grenzüberschreitenden Sachverhalten ist allerdings umstritten, ob die
Grundsätze der Betriebsaufspaltung überhaupt anzuwenden sind. Nach überwiegender Ansicht ist dies zwar
uneingeschränkt zu bejahen (z.B. Hessisches Finanzgericht, Urteil vom 26. März 2015  10 K 2347/09,
Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2015, 1454; Bachmann, Die internationale Betriebsaufspaltung, 2004,
S. 188; Becker/ Günkel in Raupach/Uelner [Hrsg.], Ertragsbesteuerung, Festschrift für Ludwig Schmidt, 1993, S. 483,
485; Gluth in Herrmann/Heuer/Raupach, § 15 EStG Rz 785; Haverkamp, Internationales Steuerrecht --IStR-- 2008,
165, 170; Kußmaul/Schwarz, GmbH-Rundschau 2012, 834, 840; Reiß in Kirchhof, EStG, 17. Aufl., § 15 Rz 106a; Ruf,
IStR 2006, 232, 235; Schulze zur Wiesche, Betriebs-Berater 2013, 2463; Streck/Binnewies, KStG, 9. Aufl., Beratungs-
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ABC "Betriebsaufspaltung" Rz 16; wohl auch Homuth, NWB Internationales Steuer- und Wirtschaftsrecht - IWB 2018,
536, 543 f.). Nach anderer Ansicht soll hingegen von einer grenzüberschreitenden Betriebsaufspaltung nur dann
auszugehen sein, wenn sie sich auf das inländische Steueraufkommen auswirkt (Bauschatz in Carlé, Die
Betriebsaufspaltung, 2. Aufl., Rz 313; Schmidt/Wacker, EStG, 37. Aufl., § 15 Rz 855, 862; Söffing/Micker, Die
Betriebsaufspaltung, 6. Aufl., Rz 942). Schließlich wird eine grenzüberschreitende Betriebsaufspaltung auch generell
abgelehnt, weil es den Regelungen der Abkommen zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung widerspräche, wenn
ausländische Vermietungseinkünfte zu gewerblichen umqualifiziert würden (Dehmer, Betriebsaufspaltung, 4. Aufl., § 9
Rz 23).


6 II. Rechtsfragen


7 1. Grenzüberschreitende Betriebsaufspaltung nur bei Schmälerung des inländischen Steueraufkommens?


8 Eine Entscheidung über den vorgenannten Meinungsstreit und damit auch die Beurteilung des dem anhängigen
Revisionsverfahren zugrunde liegenden Sachverhalts könnte davon abhängen, ob die Grundsätze der
Betriebsaufspaltung nur in Fällen der "Missbrauchsvermeidung" und damit nur dann einschlägig sind, wenn ansonsten
das (inländische) Steueraufkommen geschmälert würde, oder ob die Rechtsgrundlage der Betriebsaufspaltung durch
die Rechtsprechung über den Gesichtspunkt der Missbrauchsvermeidung hinaus fortentwickelt worden ist.


9 a) Für erstere Auffassung könnte sprechen, dass der Reichsfinanzhof (RFH) das verpachtende Besitzunternehmen
ursprünglich nicht als Gewerbebetrieb angesehen und hierin auch dann keine Umgehung der Einkommensteuer
erkannt hatte, wenn die Konstruktion "zur Ersparung der Einkommensteuer" gewählt wurde (z.B. RFH-Urteile vom
3. Dezember 1924 VIe A 188/24, RFHE 16, 15; vom 14. März 1933 VI A 1638/32, RStBl 1933, 1292). Es sollte sich
insofern zwar "auch vom Standpunkt des Steuerfiskus aus" um einen "ungesunden Zustand" handeln, der jedoch "nur
durch eine Änderung der Einkommensteuergesetzgebung" beseitigt werden könne.


10 Eine solche Gesetzesänderung ist zwar unterblieben, jedoch hat die Reichsfinanzverwaltung die Bildung von
Pachtgesellschaften als "beliebtes Mittel der Steuerersparnis" beurteilt, bei dem der Vorteil darin liege, dass der "hohe
Steuertarif für Einzelunternehmer vermieden" und die "Gewerbesteuer geschmälert" werde. Eine solche
Steuerschmälerung werde daher "künftig nicht mehr geduldet" und sei durch Auslegung des jeweiligen gesetzlichen
Tatbestands zu vermeiden (Reinhardt, RStBl 1936, 1041)¹.


11 Dieser Ansicht hat sich der RFH unter Änderung seiner Rechtsprechung angeschlossen und das verpachtete
Betriebsgrundstück fortan als Betriebsvermögen qualifiziert. Dabei hat er die "Einheitlichkeit" von Besitz- und
Betriebsunternehmen betont, die dann vorliegen solle, wenn das Besitzunternehmen "in engem wirtschaftlichen
Zusammenhang" mit dem Betriebsunternehmen steht bzw. "wirtschaftlich wesensgleich" ist (z.B. RFH-Urteile vom
19. Januar 1938 VI 765/37, RStBl 1938, 316; vom 26. Oktober 1938 VI 501/38, RStBl 1939, 282; vom 2. November
1938 VI 585/38, RStBl 1939, 88; vom 30. November 1939 III 37/38, RStBl 1940, 361; vom 4. Dezember 1940
VI 660/38, RStBl 1941, 26; vom 1. Juli 1942 VI 96/42, RStBl 1942, 1081; vom 6. August 1942 III 25/42, RStBl 1942,
970).


12 b) Diese die Gewerblichkeit der Einkünfte des Besitzunternehmens tragenden Erwägungen könnten jedoch
zwischenzeitlich durch die Fortentwicklung der Rechtsprechung überholt sein. Zwar hatte der BFH zunächst die
Rechtsprechung des RFH übernommen und ebenfalls auf die "Einheitlichkeit des Unternehmens" abgestellt (z.B.
Senatsurteile vom 26. August 1952 I 38/52 U, BFHE 56, 681, BStBl III 1952, 261; vom 16. Januar 1962 I 57/61 S,
BFHE 74, 275, BStBl III 1962, 104; BFH-Urteile vom 22. Januar 1954 III 232/52 U, BFHE 58, 473, BStBl III 1954, 91;
vom 28. Januar 1965 IV 179/64 U, BFHE 82, 40, BStBl III 1965, 261). Durch den Beschluss des Großen Senats des
BFH in BFHE 103, 440, BStBl II 1972, 63 könnte sich die Rechtsprechung jedoch von der ursprünglichen Intention der
Missbrauchsvermeidung gelöst und das Institut der Betriebsaufspaltung auf eine neue dogmatische Grundlage
gestellt haben. In seinem Beschluss in BFHE 103, 440, BStBl II 1972, 63 geht der Große Senat des BFH nunmehr
von zwei selbständigen Unternehmen aus (vgl. auch Senatsurteil vom 28. Juli 1982 I R 196/79, BFHE 136, 547, BStBl
II 1983, 77), bei denen die hinter den beiden Unternehmen stehenden Personen einen "einheitlichen geschäftlichen
Betätigungswillen" entfalten. Zu erwägen könnte hierbei auch sein, ob dieses weitergehende Verständnis der
Betriebsaufspaltung nicht auch den gesetzlichen Regelungen in § 50i Abs. 1 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes
sowie in § 13b Abs. 4 Nr. 1 Buchst. a des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes zugrunde liegt und damit
Eingang in den Willen des Gesetzgebers gefunden hat.


13 2. Mögliche Folgerungen - Fallgruppen


14 Was die Folgerungen aus der dogmatischen Ausdeutung der Betriebsaufspaltung anbelangt, könnte es sich anbieten,
die Frage der Gewerblichkeit der Einkünfte des Besitzunternehmens fallgruppenbezogen zu prüfen:


15 a) Kennzeichen von Grundkonstellation 1 (Nicht-DBA-Fälle) ist, dass zwischen dem Ansässigkeitsstaat von
Besitzunternehmen (bzw. der Besitzunternehmer) und demjenigen des Betriebsunternehmens (bzw. der
Gesellschafter der Betriebspersonengesellschaft) kein Abkommen zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung besteht.
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16
- In Variante 1 (Outbound) ist die Besitzgesellschaft (bzw. der Besitzunternehmer) im Inland und die


Betriebsgesellschaft im Ausland ansässig. Überlassen werden (jedenfalls z.T. als wesentliche Betriebsgrundlage)


- ein unbewegliches Wirtschaftsgut (WG) im Inland und/oder


- ein unbewegliches WG im Ausland und/oder


- ein bewegliches WG und/oder


- ein immaterielles WG (z.B. Lizenzen).


- In Variante 2 (Inbound) ist die Besitzgesellschaft (bzw. der Besitzunternehmer) im Ausland und die
Betriebsgesellschaft im Inland ansässig. Überlassen werden wiederum die zu Variante 1 genannten WG.


17 b) In Grundkonstellation 2 (DBA-Fälle) ist --ebenso wie im anhängigen Revisionsverfahren-- die Beschränkung der
Besteuerungsrechte durch das zwischen den betroffenen Staaten abgeschlossene Abkommen zur Vermeidung einer
Doppelbesteuerung zu beachten.


18 Auch hier bietet es sich wiederum an, die vorstehend bezeichneten Konstellationen nach Variante 1 (Outbound) --d.h.,
die Besitzgesellschaft (bzw. der Besitzunternehmer) ist im Inland und die Betriebsgesellschaft im Ausland ansässig--
sowie deren Umkehrung nach Variante 2 (Inbound) in den Blick zu nehmen und nach den vorstehend genannten WG
sowie deren Belegenheit zu unterscheiden.


C.


19 Angesichts der Komplexität der angesprochen Fragen erscheint es sachgerecht, das Bundesministerium der
Finanzen (BMF) in den Entscheidungsprozess einzubinden. Das BMF wird deshalb aufgefordert, gemäß § 122 Abs. 2
Satz 1 FGO dem Revisionsverfahren beizutreten.


______________________


¹ Es handelt sich um einen im Reichssteuerblatt abgedruckten Vortrag des Staatssekretärs des
Reichsfinanzministeriums Fritz Reinhardt, gehalten auf der Dritten Jahrestagung der Akademie für Deutsches Recht
am 23. Oktober 1936 in München. Der Senat ist sich des nationalsozialistischen Kontexts des Vortrags bewusst. Er
hält die Wiedergabe des Zitats aber für geboten, um die historische Entwicklung des Instituts der Betriebsaufspaltung
aufzuzeigen.
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 22.11.2018, VI R 50/16


ECLI:DE:BFH:2018:U.221118.VIR50.16.0


Keine Übertragung einer Rücklage nach § 6b EStG ohne Abzug von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines
Reinvestitionswirtschaftsguts


Leitsätze


1. Eine Rücklage nach § 6b EStG darf vor der Anschaffung oder Herstellung eines Reinvestitionswirtschaftsguts nicht auf
einen anderen Betrieb des Steuerpflichtigen übertragen werden.
2. Ein Veräußerungsgewinn, der in eine Rücklage nach § 6b EStG eingestellt worden ist, kann in einen anderen Betrieb des
Steuerpflichtigen erst in dem Zeitpunkt überführt werden, in dem der Abzug von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten
des Reinvestitionswirtschaftsguts des anderen Betriebs vorgenommen wird (Bestätigung von R 6b.2 Abs. 8 Satz 3 EStR).


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 13. Mai 2016  7 K 716/13 E aufgehoben.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des gesamten Verfahrens haben die Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Eltern des Klägers und Revisionsbeklagten (Kläger) lebten im gesetzlichen Güterstand der Gütergemeinschaft.
Sie waren Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebs, dessen Gewinn sie durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung
gemäß § 4 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) für das landwirtschaftliche Normalwirtschaftsjahr ermittelten.


2 Im Wirtschaftsjahr 2005/2006 erzielten die Eltern des Klägers in ihrem landwirtschaftlichen Betrieb aus
Grundstücksverkäufen einen Gewinn in Höhe von 344.770,54 EUR. Sie bildeten in Höhe des Veräußerungsgewinns
eine Rücklage gemäß §§ 6b Abs. 3 Satz 1, 6c Abs. 1 Satz 1 EStG, die sie nach § 6c Abs. 1 Satz 2 EStG in ihrer
Gewinnermittlung auf den 30. Juni 2006 als Betriebsausgabe abzogen.


3 Am 30. Dezember 2006 übertrugen die Eltern des Klägers ihren landwirtschaftlichen Betrieb unentgeltlich auf den
Kläger, der den Gewinn weiterhin gemäß § 4 Abs. 3 EStG für das landwirtschaftliche Normalwirtschaftsjahr ermittelte.


4 Bereits im Jahr 2003 hatten die Eltern des Klägers die ... (KG) gegründet, deren Gesellschaftszweck die Errichtung
und Vermietung von Mehrfamilienhäusern war. An der KG waren die Eltern des Klägers zu jeweils 50 % als
Kommanditisten beteiligt. Komplementärin war die nicht am Gesellschaftskapital beteiligte ... (GmbH).


5 Zum 1. Dezember 2005 übertrugen die Eltern des Klägers 90 % ihrer Kommanditbeteiligung an der KG zu gleichen
Teilen unentgeltlich auf ihre drei Kinder. Zum 1. Oktober 2006 übertrugen sie weitere 1,8 % der Kommanditanteile.


6 In ihrer Sonderbilanz bei der KG auf den 31. Dezember 2006 wiesen die Eltern des Klägers eine Rücklage in Höhe
von 344.770,54 EUR aus. Dem lag zugrunde, dass sie die in ihrem landwirtschaftlichen Betrieb gemäß §§ 6b Abs. 3
Satz 1, 6c Abs. 1 Satz 1 EStG gebildete Rücklage in ihr Sonderbetriebsvermögen bei der KG übertragen hatten. Im
Sonderbetriebsvermögen befand sich außerdem das Grundstück A in B, auf dem die Eltern des Klägers ein
Sechsfamilienhaus errichten ließen.


7 Das Sechsfamilienhaus wurde am 30. Juni 2007 fertiggestellt und in der Sonderbilanz der Eltern des Klägers auf den
5. Juli 2007 bilanziert. Die Rücklage wurde in voller Höhe auf die Herstellungskosten des Sechsfamilienhauses
übertragen. Das Grundstück A und das darauf errichtete Sechsfamilienhaus überließen die Eltern des Klägers
unentgeltlich an die KG.


8 Am 16. Juli 2007 übertrugen die Eltern des Klägers ihre verbliebenen Anteile an der KG unentgeltlich auf ihre Kinder,
sodass diese seitdem zu jeweils einem Drittel als Kommanditisten an der KG beteiligt waren. Ebenfalls am 16. Juli
2007 übertrugen die Eltern des Klägers aus ihrem Sonderbetriebsvermögen das unentgeltlich an die KG überlassene,
mit dem Sechsfamilienhaus bebaute Grundstück A auf die ... (GbR), an der ihre Kinder wiederum zu jeweils einem
Drittel beteiligt waren. Die GbR übernahm nach dem Vertrag vom 16. Juli 2007 ein im Sonderbetriebsvermögen der
Eltern gehaltenes Darlehen mit einem Soll-Stand von 120.000 EUR. Die GbR führte die unentgeltliche Überlassung
des Grundstücks A an die KG fort.
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9 Im Rahmen einer bei der KG durchgeführten Außenprüfung erkannte die Prüferin die Rücklage nach § 6b EStG in der
Sonderbilanz der Eltern des Klägers auf den 31. Dezember 2006 nicht an. Die Übertragung der Rücklage von einem
Betriebsvermögen in ein anderes Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen sei nicht möglich. Die Rücklage könne nur
auf ein anderes, in einem (Sonder-)Betriebsvermögen desselben Steuerpflichtigen gehaltenes Wirtschaftsgut
übertragen werden. Das fragliche Wirtschaftsgut, hier das Sechsfamilienhaus, sei am 31. Dezember 2006 jedoch
noch nicht fertiggestellt gewesen. Im Zeitpunkt der Fertigstellung des Hauses im Jahr 2007 sei die Übertragung der
Rücklage ebenfalls nicht möglich gewesen, da der landwirtschaftliche Betrieb bereits am 30. Dezember 2006 auf den
Kläger übertragen worden sei. Die Rücklage sei deshalb spätestens im Wirtschaftsjahr 2009/2010 im
landwirtschaftlichen Betrieb des Klägers aufzulösen.


10 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) folgte der Auffassung der Prüferin und erhöhte bei der
Einkommensteuerfestsetzung für das Streitjahr (2009) die Einkünfte des Klägers aus Land- und Forstwirtschaft um die
Hälfte des Gewinns aus der Auflösung der Rücklage zuzüglich Gewinnzuschlag.


11 Das Finanzgericht (FG) gab der hiergegen nach erfolglosem Vorverfahren erhobenen Klage mit den in
Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2016, 1164 veröffentlichten Gründen statt. Das FA habe die Rücklage zu
Unrecht im Betrieb des Klägers aufgelöst. Die Rücklage sei am Schluss des vierten auf ihre Bildung folgenden
Wirtschaftsjahres im landwirtschaftlichen Betrieb nicht mehr vorhanden gewesen. Denn die Eltern des Klägers hätten
die Rücklage im Jahr 2006 wirksam aus dem landwirtschaftlichen Betrieb in ihr Sonderbetriebsvermögen bei der KG
übertragen. Über den von den Klägern ebenfalls gestellten Hilfsantrag, das FA zu verpflichten, die Einkommensteuer
für 2009 aus Billigkeitsgründen erklärungsgemäß festzusetzen, entschied das FG auf dieser Grundlage nicht mehr.


12 Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts.


13 Es beantragt,


das Urteil des FG vom 13. Mai 2016  7 K 716/13 E aufzuheben und die Klage abzuweisen.


14 Die Kläger beantragen,


die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


15 Die Revision des FA ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Abweisung der Klage (§ 126
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).


16 1. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz hat das FA die Einkünfte des Klägers aus Land- und Forstwirtschaft zu Recht
um die Hälfte des Gewinns aus der Auflösung der Rücklage zuzüglich Gewinnzuschlag erhöht.


17 a) Steuerpflichtige, die Grund und Boden veräußern, können nach § 6b Abs. 1 EStG und bei Vorliegen der in § 6b
Abs. 4 EStG genannten Voraussetzungen im Wirtschaftsjahr der Veräußerung einen Betrag bis zur Höhe des bei der
Veräußerung entstandenen Gewinns von den Anschaffungs- und Herstellungskosten bestimmter anderer
Wirtschaftsgüter abziehen. Soweit dieser Abzug nicht vorgenommen wird, kann im Wirtschaftsjahr der Veräußerung
eine den Gewinn mindernde Rücklage gebildet werden (§ 6b Abs. 3 Satz 1 EStG). Ermittelt der Steuerpflichtige --wie
im Streitfall der Kläger und seine Eltern-- den Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG, ist § 6b EStG mit Ausnahme des § 6b
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG entsprechend anzuwenden (§ 6c Abs. 1 Satz 1 EStG). Soweit nach § 6b Abs. 3 EStG eine
Rücklage gebildet werden kann, ist ihre Bildung als Betriebsausgabe (Abzug) und ihre Auflösung als
Betriebseinnahme (Zuschlag) zu behandeln; der Zeitraum zwischen Abzug und Zuschlag gilt als Zeitraum, in dem die
Rücklage bestanden hat (§ 6c Abs. 1 Satz 2 EStG). Soweit eine nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EStG gebildete Rücklage
gewinnerhöhend aufgelöst wird, ohne dass ein entsprechender Betrag nach Abs. 3 abgezogen wird, ist gemäß § 6b
Abs. 7 EStG der Gewinn des Wirtschaftsjahres, in dem die Rücklage aufgelöst wird, für jedes volle Wirtschaftsjahr, in
dem die Rücklage bestanden hat, um 6 % des aufgelösten Rücklagenbetrags zu erhöhen.


18 b) Die Eltern des Klägers, die den Güterstand der Gütergemeinschaft vereinbart hatten, bildeten nach ständiger
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) auch ohne ausdrücklich vereinbarten Gesellschaftsvertrag eine
Mitunternehmerschaft (s. z.B. BFH-Urteil vom 14. Februar 2008 IV R 44/05, BFH/NV 2008, 1156). Sie erzielten in
ihrem landwirtschaftlichen Betrieb aus Grundstücksverkäufen einen Gewinn in Höhe von 344.770,54 EUR. Nach den
Feststellungen des FG bildeten sie in Höhe des Veräußerungsgewinns eine Rücklage gemäß §§ 6b Abs. 3 Satz 1, 6c
Abs. 1 Sätze 1 und 2 EStG.


19 Soweit die Kläger erstmals in der mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Senat geltend gemacht haben, die
Rücklage sei nicht (wirksam) im landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern des Klägers gebildet worden, stehen dem die
tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz entgegen, an die der Senat nach § 118 Abs. 2 FGO gebunden ist. Die
Kläger haben in ihrer Klagebegründung vor dem FG zudem selbst vorgetragen, dass die "Eltern des Klägers ... in
ihrem landwirtschaftlichen Betrieb aufgrund von Grundstücksverkäufen einen Gewinn in Höhe von 344.770,54 EUR
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erzielt und diesen Betrag in eine Rücklage nach § 6c EStG zum 30.06.2006 eingestellt" haben. Noch in ihrer
Revisionserwiderung haben die Kläger wörtlich ausgeführt: "Die Bildung der Rücklage nach § 6c EStG im Betrieb der
Rechtsvorgänger ist unstreitig." Bei dieser Sachlage können die Kläger nicht mehr mit ihrem erstmals in der
mündlichen Verhandlung vor dem Revisionsgericht geltend gemachten Vorbringen gehört werden, die Rücklage sei
nicht im Betrieb der aus den Eltern des Klägers bestehenden Mitunternehmerschaft, sondern allein vom Vater des
Klägers gebildet worden.


20 c) Die Eltern des Klägers konnten die Rücklage entgegen der Auffassung des FG nicht in ihr Sonderbetriebsvermögen
bei der KG übertragen und sie dementsprechend dort auch nicht in ihrer Sonderbilanz auf den 31. Dezember 2006
ausweisen.


21 aa) Die Rücklage nach § 6b EStG ist kein Wirtschaftsgut. Sie kann folglich nicht nach § 6 Abs. 5 Satz 1 EStG
übertragen werden. Hierüber besteht zwischen den Beteiligten auch kein Streit.


22 bb) § 6b EStG erlaubt allerdings wegen der (bis 31. Dezember 1998 und ab 1. Januar 2002 wieder geltenden, dazu
BFH-Urteil vom 9. September 2010 IV R 22/07, BFH/NV 2011, 31, Rz 17, m.w.N.) gesellschafterbezogenen
Betrachtungsweise der Steuervergünstigung nach §§ 6b, 6c EStG grundsätzlich den Abzug eines dem
Steuerpflichtigen zuzurechnenden Veräußerungsgewinns nicht nur betriebsbezogen, sondern auch von Anschaffungs-
und Herstellungskosten bestimmter anderer Wirtschaftsgüter eines Einzel- oder Sonderbetriebsvermögens des
Steuerpflichtigen sowie in Höhe des auf den Steuerpflichtigen entfallenden ideellen Anteils von Wirtschaftsgütern des
Gesamthandsvermögens einer (anderen) Personengesellschaft, an der der Steuerpflichtige (ebenfalls) als
Mitunternehmer beteiligt ist (BFH-Urteile vom 10. Juli 1980 IV R 136/77, BFHE 131, 313, BStBl II 1981, 84, unter
2.2.b; in BFH/NV 2011, 31, und vom 9. November 2017 IV R 19/14, BFHE 260, 121, BStBl II 2018, 575, Rz 27;
Blümich/ Schießl, § 6b EStG Rz 232; Heger, in: Kirchhof/Söhn/ Mellinghoff, EStG, § 6b Rz A 18; Marchal in
Herrmann/Heuer/ Raupach --HHR--, § 6b EStG Rz 47; Schmidt/Loschelder, EStG, 37. Aufl., § 6b Rz 45, sowie R 6b.2
Abs. 7 Nr. 4 der Einkommensteuer-Richtlinien --EStR--).


23 Die Eltern des Klägers waren daher grundsätzlich befugt, die in ihrem landwirtschaftlichen Betrieb gebildete Rücklage
von den Anschaffungs- und Herstellungskosten anderer Wirtschaftsgüter in ihrem Sonderbetriebsvermögen bei der
KG abzuziehen.


24 cc) Dem Abzug stand im Streitfall aber entgegen, dass sich zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2006 in ihrem
Sonderbetriebsvermögen bei der KG kein (Reinvestitions-)Wirtschaftsgut befand, von dessen Anschaffungs- und
Herstellungskosten sie die Rücklage hätten abziehen können. Eine isolierte Übertragung der Rücklage in ein anderes
(Sonder-)Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen ohne (gleichzeitigen) Abzug von den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten eines begünstigten Wirtschaftsguts lässt § 6b EStG --entgegen der Ansicht des FG-- nicht zu.


25 Nach § 6b Abs. 3 Satz 2 EStG i.V.m. § 6c Abs. 1 Satz 1 EStG kann der Steuerpflichtige einen Betrag bis zur Höhe der
nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EStG gebildeten Rücklage von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten der in § 6b Abs. 1
Satz 2 EStG bezeichneten Wirtschaftsgüter, die in den folgenden vier Wirtschaftsjahren (bzw. unter den
Voraussetzungen des § 6b Abs. 3 Satz 3 EStG in den folgenden sechs Jahren) angeschafft oder hergestellt worden
sind, im Wirtschaftsjahr ihrer Anschaffung oder Herstellung unter Berücksichtigung der Einschränkungen des § 6b
Abs. 1 Sätze 2 bis 4 EStG abziehen.


26 Der Abzug eines Betrags in Höhe der Rücklage setzt nach dem eindeutigen Wortlaut des Gesetzes mithin
insbesondere voraus, dass er von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines innerhalb von vier bzw. sechs
Jahren angeschafften oder hergestellten (Reinvestitions-)Wirtschaftsguts vorgenommen wird (s. z.B. BFH-Urteil vom
10. März 2016 IV R 41/13, BFHE 253, 337, BStBl II 2016, 984, Rz 34). Dabei kommt es wegen der
gesellschafterbezogenen Betrachtung --abgesehen von der in § 6b Abs. 4 Satz 2 EStG geregelten und im Streitfall
nicht einschlägigen Einschränkung-- nicht darauf an, ob das (Reinvestitions-)Wirtschaftsgut in dem Betrieb des
Steuerpflichtigen angeschafft oder hergestellt worden ist, in dem auch die Rücklage nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EStG
gebildet wurde. Vielmehr kann der Abzug insbesondere auch im Sonderbetriebsvermögen des Steuerpflichtigen in
einem anderen Betrieb vorgenommen werden. Die schlichte Übertragung einer Rücklage ohne Abzug von den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines (Reinvestitions-) Wirtschaftsguts findet im Gesetz --entgegen der
Auffassung der Kläger und des FG-- allerdings keine Grundlage. § 6b EStG enthält keine Regelung, die eine derartige
Übertragung zulässt. Die in R 6b.2 Abs. 8 Satz 3 EStR von der Finanzverwaltung vertretene Auffassung, eine nach
§ 6b Abs. 3 EStG gebildete Rücklage könne auf einen anderen Betrieb erst in dem Wirtschaftsjahr übertragen
werden, in dem der Abzug von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bei Wirtschaftsgütern des anderen
Betriebs vorgenommen werde (ebenso z.B. Blümich/Schießl, § 6b EStG Rz 280; Heger, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff,
a.a.O., § 6b Rz D3; HHR/Marchal, § 6b EStG Rz 94; Jachmann-Michel in Kirchhof, EStG, 17. Aufl., § 6b Rz 30;
Schmidt/Loschelder, a.a.O., § 6b Rz 59; Bolk, Deutsches Steuerrecht 2018, 976), stellt mithin eine zutreffende
Auslegung des Gesetzes dar.


27 Dementsprechend hat der BFH auch bereits entschieden, dass die Rücklage nach § 6b EStG nur in dem Betrieb
gebildet und aufgelöst werden darf, in dem der fragliche Gewinn realisiert wurde. Dies gilt auch dann, wenn "die
Rücklage auf Wirtschaftsgüter eines anderen Betriebs des Steuerpflichtigen übertragen werden soll" (BFH-Urteil vom
19. Dezember 2012 IV R 41/09, BFHE 240, 73, BStBl II 2013, 313, Rz 35). Die von einem Abzug von den
Anschaffungs- und Herstellungskosten unabhängige "Übertragung" einer § 6b-Rücklage würde abweichend hiervon
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aber dazu führen, dass nicht der veräußernde, sondern der reinvestierende Betrieb über die Auflösung der Rücklage
entscheiden würde.


28 Folglich konnten die Eltern des Klägers die in ihrem landwirtschaftlichen Betrieb gebildete Rücklage nach §§ 6b, 6c
EStG nicht --wie geschehen-- ohne Abzug von den Anschaffungs- und Herstellungskosten eines begünstigten
(Reinvestitions-)Wirtschaftsguts zum 31. Dezember 2006 in ihr Sonderbetriebsvermögen bei der KG übertragen.


29 d) Die Eltern des Klägers konnten die Rücklage bis zum 31. Dezember 2006 auch (noch) nicht von den Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten des Sechsfamilienhauses abziehen. Dabei kann der Senat im Streitfall dahinstehen lassen,
ob die Eltern das Sechsfamilienhaus angeschafft oder hergestellt haben (s. dazu BFH-Urteil vom 1. Februar 2012
I R 57/10, BFHE 236, 374, BStBl II 2012, 407, Rz 17, m.w.N.). Denn die Anschaffung oder Herstellung des
Sechsfamilienhauses erfolgte nicht schon im Jahr 2006, sondern erst im Jahr 2007. Nach den nicht angegriffenen und
den Senat daher bindenden tatsächlichen Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) wurde das Sechsfamilienhaus
(erst) am 30. Juni 2007 fertiggestellt. Anhaltspunkte dafür, dass der Gefahrübergang im Streitfall ausnahmsweise
noch vor der Fertigstellung des Sechsfamilienhauses erfolgte, sind im Streitfall weder vom FG festgestellt noch von
den Klägern geltend gemacht worden. Eine Übertragung der Rücklage auf unfertige Gebäude vor deren Anschaffung
oder Herstellung kommt indes nicht in Betracht (Hoffmann in Littmann/Bitz/Pust, Das Einkommensteuerrecht,
Kommentar, § 6b Rz 107; Felsmann, Einkommensbesteuerung der Land- und Forstwirte, B Rz 975b).


30 e) Die Rücklage war damit am 30. Dezember 2006 weiterhin im landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern des Klägers
vorhanden. Zu diesem Datum übertrugen die Eltern den landwirtschaftlichen Betrieb unentgeltlich auf den Kläger.
Dieser trat als Betriebsübernehmer in die Rechte und Pflichten der Betriebsübergeber --seiner Eltern-- ein. Die von
den Eltern gebildete Rücklage war deshalb vom Kläger zu übernehmen und entsprechend fortzuführen (s. BFH-Urteil
vom 23. April 2009 IV R 9/06, BFHE 225, 15, BStBl II 2010, 664, Rz 39). Dies hat zur Folge, dass eine Übertragung
der Rücklage auf ein Reinvestitionsobjekt oder eine gewinnerhöhende Auflösung der Rücklage mit der unentgeltlichen
Betriebsübernahme durch den Kläger ausschließlich bei diesem zu erfassen war (s. BFH-Urteile vom 22. Juni 2017
VI R 84/14, BFHE 258, 413, BStBl II 2018, 171, Rz 11, und in BFHE 225, 15, BStBl II 2010, 664, Rz 39).


31 f) Der Kläger hat die Rücklage nach den Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) vor Ablauf des Wirtschaftsjahres
2009/2010 weder aufgelöst noch von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines begünstigten
(Reinvestitions-)Wirtschaftsguts abgezogen. Insbesondere hat der Kläger keinen Abzug von dem auf ihn entfallenden
(ideellen) Anteil der Anschaffungskosten des Sechsfamilienhauses vorgenommen, das er durch die (anteilige)
Übernahme der Darlehnsverbindlichkeit seiner Eltern (teil-)entgeltlich angeschafft hatte. Auch dies ist zwischen den
Beteiligten unstreitig.


32 g) Das FA hat die im landwirtschaftlichen Betrieb des Klägers (noch) vorhandene Rücklage nach §§ 6b, 6c EStG
somit zu Recht zum Abschluss des Wirtschaftsjahres 2009/2010 gewinnerhöhend aufgelöst und die entsprechende
Betriebseinnahme und den Gewinnzuschlag nach § 6b Abs. 7 EStG gemäß § 4a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1
EStG im Streitjahr zur Hälfte erfasst.


33 Dem steht auch nicht entgegen, dass durch die (unentgeltliche) Übertragung des landwirtschaftlichen Betriebs auf den
Kläger zum 30. Dezember 2006 zwei Rumpfwirtschaftsjahre entstanden sind. Das Wirtschaftsjahr umfasst regelmäßig
einen Zeitraum von zwölf Monaten (§ 8b Satz 1 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung --EStDV--) und ist bei
Landwirten grundsätzlich der Zeitraum vom 1. Juli bis 30. Juni (§ 4a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EStG). Regelmäßig beträgt
der Reinvestitionszeitraum daher 48 Monate. Gemäß § 8b Satz 2 EStDV kann das Wirtschaftsjahr jedoch auch einen
Zeitraum von weniger als zwölf Monaten (sog. Rumpfwirtschaftsjahr) und im Einzelfall, bei bestimmten land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben, einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten erfassen (s. § 8c Abs. 2 Satz 2 EStDV).
Nach dem Gesetzeswortlaut fällt unter das Wirtschaftsjahr i.S. des § 6b Abs. 3 EStG auch das Rumpfwirtschaftsjahr
gemäß § 8b Satz 2 EStDV. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Bildung eines Rumpfwirtschaftsjahres im Zusammenhang
mit einer unentgeltlichen Betriebsübergabe gemäß § 6 Abs. 3 EStG steht. In diesem Fall tritt der Betriebsübernehmer
(Rechtsnachfolger) in die Rechtsposition des Betriebsübergebers (Rechtsvorgänger) ein. Dies gilt, wie oben bereits
dargelegt, auch hinsichtlich der Rücklage gemäß § 6b Abs. 3 EStG. In diesem Fall gebieten Sinn und Zweck der
Regelung, den Reinvestitionszeitraum von vier Jahren nicht durch die Entstehung eines Rumpfwirtschaftsjahres in der
Person des Betriebsübergebers abzukürzen. Vielmehr ist im Fall der unentgeltlichen Betriebsübernahme während des
laufenden Wirtschaftsjahres das insoweit zwingend gemäß § 8b Satz 2 Nr. 1 EStDV entstehende
Rumpfwirtschaftsjahr beim Betriebsübergeber mit dem entstehenden Rumpfwirtschaftsjahr beim Betriebsübernehmer
zu verklammern und lediglich als ein Wirtschaftsjahr i.S. des § 6b Abs. 3 EStG zu werten. Durch diese
Verklammerung wird sichergestellt, dass die Reinvestitionsfrist auch im Fall der unentgeltlichen Betriebsübergabe
einen Zeitraum von 48 Monaten umfassen kann (BFH-Urteil in BFHE 225, 15, BStBl II 2010, 664, Rz 59 und 60).


34 2. Das vor dem FG hilfsweise geltend gemachte Klagebegehren, das FA zu verpflichten, die Einkommensteuer aus
Billigkeitsgründen erklärungsgemäß festzusetzen, hat ebenfalls keinen Erfolg. Über dieses Klagebegehren brauchte
das FG nicht zu entscheiden, weil es bereits dem Hauptantrag der Kläger entsprochen hatte. Durch die Revision des
FA gegen seine Verurteilung nach dem Hauptantrag fällt allerdings auch der Hilfsantrag der Kläger (automatisch) in
der Rechtsmittelinstanz an (s. BFH-Urteile vom 13. Oktober 2016 IV R 21/13, BFHE 256, 156, BStBl II 2017, 475,
Rz 68, und vom 25. April 2012 I R 2/11, BFH/NV 2012, 1649, Rz 17, m.w.N.).
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35 Der Hilfsantrag ist jedoch unbegründet. Das FA hat es ermessensfehlerfrei abgelehnt, die Einkommensteuer aufgrund
der von den Klägern allein geltend gemachten sachlichen Unbilligkeit erklärungsgemäß ohne die Gewinnerhöhung
aufgrund der Auflösung der Rücklage festzusetzen.


36 a) Gemäß § 163 Satz 1 der Abgabenordnung in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung (AO) können
Steuern niedriger festgesetzt und einzelne Besteuerungsgrundlagen, die die Steuern erhöhen, bei der Festsetzung
unberücksichtigt bleiben, wenn die Erhebung der Steuer nach Lage des Einzelfalls unbillig wäre.


37 Sachlich unbillig ist die Festsetzung einer Steuer, wenn sie zwar äußerlich dem Gesetz entspricht, aber den
Wertungen des Gesetzgebers im konkreten Fall derart zuwiderläuft, dass die Erhebung der Steuer als unbillig
erscheint (BFH-Urteil vom 20. September 2012 IV R 29/10, BFHE 238, 518, BStBl II 2013, 505). So verhält es sich,
wenn nach dem erklärten oder mutmaßlichen Willen des Gesetzgebers angenommen werden kann, dass der
Gesetzgeber die im Billigkeitswege zu entscheidende Frage --wenn er sie als regelungsbedürftig erkannt hätte-- i.S.
der beabsichtigten Billigkeitsmaßnahme entschieden hätte (ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteil vom 26. Mai
1994 IV R 51/93, BFHE 174, 482, BStBl II 1994, 833, unter 2., m.w.N.; BFH-Beschluss vom 12. September 2007
X B 18/03, BFH/NV 2008, 102, unter II.5.b, m.w.N.). Eine für den Steuerpflichtigen ungünstige Rechtsfolge, die der
Gesetzgeber bewusst angeordnet oder in Kauf genommen hat, rechtfertigt dagegen keine Billigkeitsmaßnahme (BFH-
Urteile vom 7. Oktober 2010 V R 17/09, BFH/NV 2011, 865, Rz 13, und vom 4. Februar 2010 II R 25/08, BFHE 228,
130, BStBl II 2010, 663, Rz 11, jeweils m.w.N.). Billigkeitsmaßnahmen sollen mithin ein vom Gesetz gedecktes, aber
vom Gesetzgeber nicht gewolltes Ergebnis vermeiden (BFH-Urteile vom 21. November 1958 VI 48/57 S, BFHE 68,
176, BStBl III 1959, 69, und vom 9. Februar 1972 II R 99/70, BFHE 105, 172, BStBl II 1972, 503) und einem
Überhang des gesetzlichen Tatbestandes über die mit Sinn und Zweck des Steuergesetzes zu vereinbarende
Regelung Rechnung tragen und die steuerliche Belastung auf das vom Gesetzgeber gewollte Maß zurückführen
(Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 5. April 1978  1 BvR 117/73, BVerfGE 48, 102, BStBl II 1978, 441;
BFH-Urteile vom 2. Juli 1997 I R 25/96, BFHE 183, 33, BStBl II 1997, 714; vom 20. Dezember 1995 I R 166/94, BFHE
180, 46, BStBl II 1996, 308, und vom 26. April 1995 XI R 81/93, BFHE 178, 4, BStBl II 1995, 754; Klein/Rüsken, AO,
14. Aufl., § 163 Rz 35).


38 Die Entscheidung über eine Billigkeitsmaßnahme ist eine Ermessensentscheidung, die von den Gerichten nur in den
von § 102 FGO gezogenen Grenzen überprüft werden kann (Beschluss des Gemeinsamen Senats der obersten
Gerichtshöfe des Bundes vom 19. Oktober 1971 GmS-OGB 3/70, BFHE 105, 101, BStBl II 1972, 603). Nach dieser
Vorschrift ist die gerichtliche Prüfung darauf beschränkt, ob die Behörde bei ihrer Entscheidung die gesetzlichen
Grenzen des Ermessens überschritten oder von dem ihr eingeräumten Ermessen in einer dem Zweck der
Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht hat. Nur ausnahmsweise kann das Gericht eine
Verpflichtung zum Erlass aussprechen (§ 101 Satz 1 i.V.m. § 121 FGO), wenn der Ermessensspielraum derart
eingeschränkt ist, dass nur eine einzige Entscheidung als ermessensgerecht in Betracht kommt
(Ermessensreduzierung auf Null; ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteile vom 26. Oktober 1994 X R 104/92,
BFHE 176, 3, BStBl II 1995, 297, und vom 14. Juli 2010 X R 34/08, BFHE 229, 502, BStBl II 2010, 916, Rz 27).


39 b) Der erkennende Senat vermag nach diesen Maßstäben in der Ablehnung des Antrags der Kläger auf abweichende
Steuerfestsetzung nach § 163 AO keinen Ermessensfehler des FA festzustellen. Eine Ermessensreduzierung auf Null
liegt nicht vor.


40 Das FA hat in der Einspruchsentscheidung darauf hingewiesen, dass die Übertragung einer Rücklage nach §§ 6b, 6c
EStG vor Fertigstellung eines Reinvestitionswirtschaftsguts nicht zulässig ist und die Eltern des Klägers die Rücklage
daher nicht zum 31. Dezember 2006 in ihr Sonderbetriebsvermögen bei der KG übertragen konnten. Es hat ferner
darauf abgestellt, dass die Finanzverwaltung diese --dem Gesetz entsprechende-- Rechtsauffassung bereits in den
Einkommensteuer-Richtlinien 1990 und seitdem fortlaufend vertreten habe. Die steuerfreie Übertragung der im
landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern des Klägers aufgedeckten stillen Reserven sei bei einer anderen Gestaltung als
der im Streitfall gewählten zudem möglich gewesen. Die so begründete Entscheidung des FA, die dem Gesetz
entsprechende Rechtsfolge nicht durch eine abweichende Steuerfestsetzung im Billigkeitswege abzuändern, lässt
keinen Ermessensfehler erkennen. Es ist nicht ersichtlich, dass sie den Wertungen des Gesetzgebers im konkreten
Fall zuwiderläuft.


41 Soweit sich die Kläger auf die Ausführungen in dem BFH-Urteil in BFHE 225, 15, BStBl II 2010, 664 (Rz 69 ff.)
berufen, ergibt sich daraus für den Streitfall nichts Abweichendes. Der BFH hat dort in einem obiter dictum die
Auffassung vertreten, im Falle einer mittelbaren Grundstücksschenkung sei angesichts der Besonderheiten des
damaligen Streitfalls eine abweichende Festsetzung der Einkommensteuer aus sachlichen Billigkeitsgründen geboten.
Der Senat kann dahinstehen lassen, ob er sich den Ausführungen in dem vorgenannten obiter dictum anschließen
könnte. Denn der vorliegende Fall ist mit dem Sachverhalt, der dem BFH-Urteil in BFHE 225, 15, BStBl II 2010, 664
zugrunde lag, nicht vergleichbar.


42 3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO.
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 10.10.2018, IX R 30/17


ECLI:DE:BFH:2018:U.101018.IXR30.17.0


Ortsübliche Miete - EOP-Methode - Schätzung


Leitsätze


1. Die ortsübliche Vergleichsmiete kann nicht auf der Grundlage statistischer Annahmen mit der sog. EOP-Methode bestimmt
werden (Anschluss an BGH-Rechtsprechung).
2. Lassen sich vergleichbare Objekte nicht finden, muss das Gericht einen erfahrenen und mit der konkreten örtlichen
Marktsituation vertrauten Sachverständigen, z.B. einen erfahrenen Makler, beurteilen lassen, welchen Miet- oder Pachtzins er
für angemessen hält.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Sächsischen Finanzgerichts vom 13. Oktober 2016  8 K 1569/14
aufgehoben, soweit es die Einkommensteuer für 2008, 2009 und 2010 betrifft.
Die Sache wird an das Sächsische Finanzgericht zurückverwiesen.
Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) erwarb mit notariellem Vertrag von Juli 2006 das mit einem historischen
Gebäude bebaute und als Gaststätte genutzte Grundstück A in B zum Preis von 140.000 EUR.


2 Das Grundstück hat eine Größe von 8.440 qm. Die Nutzfläche des Gebäudes beträgt 308,55 qm, davon 187,90 qm
Innenraum und 120,65 qm Terrasse. Der Veräußerer hatte das Grundstück durch Zuschlagsbeschluss des
Amtsgerichts ... erworben und den bestehenden Pachtvertrag (monatliche Pacht 750 EUR) gekündigt. In den Jahren
2008 bis 2010 sanierte die Klägerin das Gebäude sowie die Außenanlagen und investierte noch einmal über
400.000 EUR.


3 Mit Vertrag vom 1. November 2008 verpachtete die Klägerin das Grundstück zum Betrieb eines Beachvolleyballplatzes,
einer Minigolfanlage und einer Gaststätte an ihren Ehemann für 1.000 EUR monatlich zzgl. Nebenkostenvorauszahlung
von 2.025 EUR zzgl. Umsatzsteuer.


4 Nach einer bei der Klägerin durchgeführten Außenprüfung ging der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt
--FA--) von einer verbilligten Überlassung aus, kürzte den Werbungskostenabzug bei den Einkünften der Klägerin aus
Vermietung und Verpachtung entsprechend und änderte deshalb die unter Vorbehalt der Nachprüfung ergangenen
Einkommensteuerbescheide für die Jahre 2008 bis 2010. Im Einspruchsverfahren änderte das FA die Kürzungsquote
zu Gunsten der Kläger, wies den Einspruch im Übrigen jedoch zurück. Dabei ging es von einer fremdüblichen Pacht
von 1.474,05 EUR pro Monat aus.


5 Das Finanzgericht (FG) hat die Klage, soweit sie die Einkommensteuer und die allein noch streitigen
Vermietungseinkünfte der Klägerin betrifft, abgewiesen. Es hat sich dem von ihm eingeholten
Sachverständigengutachten angeschlossen. Der Sachverständige hat die ortsübliche Marktpacht durch eine von ihm
entwickelte "Kombinationsmethode" ermittelt, wobei er zum einen aufgrund statistischer Annahmen die von einem
normal qualifizierten Betreiber zu erwirtschaftende Pacht (ertragsorientierter Pachtwert, sog. EOP-Verfahren) und zum
anderen die vom Verpächter auf der Grundlage seiner Investitionen mindestens erwartete Investivpacht ermittelt.
Führen beide Verfahren nicht zum selben Ergebnis, geht der Gutachter davon aus, dass ein Ausgleich gefunden
werden muss. Im Streitfall hat der Gutachter eine pächterseits mögliche Pacht von 1.657 EUR und eine Investivpacht
von 3.404 EUR ermittelt. Unter der Annahme, dass der Pachtvertrag rechtsgültig ist, beziffert er den
marktangemessenen Pachtzins auf monatlich 1.530,50 EUR. Da das FA von einem geringeren Betrag ausgegangen
ist, hat das FG die Klage abgewiesen.


6 Mit ihrer Revision rügt die Klägerin die Verletzung materiellen Rechts (§ 9 Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes
--EStG--). Eine verbilligte Verpachtung liege nicht vor. Das FG hätte dem Gutachten nicht folgen dürfen. Der
Bundesgerichtshof (BGH) habe die Anwendung der EOP-Methode verworfen. Für das finanzgerichtliche Verfahren
könne nichts anderes gelten.
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7 Die Klägerin beantragt sinngemäß,


das angefochtene Urteil, soweit es die Einkommensteuer für 2008, 2009 und 2010 betrifft, die Einspruchsentscheidung
vom 7. Oktober 2014, soweit sie die Einkommensteuer 2008, 2009 und 2010 betrifft und die geänderten
Einkommensteuerbescheide für 2008, 2009 und 2010, jeweils vom 1. November 2013 aufzuheben.


8 Das FA beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


9 Gegenstand der Revision ist nur die Einkommensteuerfestsetzung der Jahre 2008 bis 2010. Das Rubrum war
entsprechend von Amts wegen zu berichtigen.


III.


10 Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache
zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die
vom FG mit sachverständiger Hilfe getroffenen Feststellungen tragen seine Annahme nicht, wonach die vom FA als
angemessen erachtete Pacht von 1.474,05 EUR pro Monat die ortsübliche Marktpacht unterschreitet. Die dem
Gutachten zugrunde gelegte "Vergleichsmethode" ist aus Rechtsgründen nicht geeignet, die ortsübliche Marktpacht
zu bestimmen.


11 1. Werbungskosten sind nach § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der
Einnahmen. Sie sind nach § 9 Abs. 1 Satz 2 EStG bei der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung abzuziehen,
soweit sie durch sie veranlasst sind.


12 a) Den Tatbestand der Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
EStG erfüllt, wer einem anderen unbewegliches Vermögen gegen Entgelt zum Gebrauch überlässt. Bei einer
unentgeltlichen Überlassung können Werbungskosten schon begrifflich nicht entstehen, denn die Aufwendungen
dienen dann nicht der Erwerbung, Sicherung oder Erhaltung von Einnahmen.


13 b) Entsprechendes gilt bei einer teilentgeltlichen Überlassung. Das einheitliche Rechtsgeschäft ist dann für Zwecke
der Besteuerung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Vorgang aufzuteilen. Die auf den unentgeltlichen
Vorgang entfallenden "Werbungskosten" können nicht bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
abgezogen werden. Sie sind nicht durch die Erwerbung, Sicherung oder Erhaltung von Einnahmen veranlasst. Der
Bundesfinanzhof (BFH) betrachtet das Aufteilungsgebot bei teilentgeltlicher Nutzungsüberlassung als Ausdruck eines
allgemeingültigen Rechtsprinzips (vgl. Senatsurteil vom 5. November 2002 IX R 48/01, BFHE 201, 46, BStBl II 2003,
646; BFH-Urteil vom 14. Januar 1998 X R 57/93, BFHE 185, 230).


14 c) Von einer teilentgeltlichen Nutzungsüberlassung geht der BFH (bei der Vermietung von Wohnraum) erst aus, wenn
die vereinbarte Gegenleistung mehr als ein Viertel unter der ortsüblichen Marktmiete (oder Marktpacht) liegt. Eine
Abweichung von bis zu einem Viertel ist dagegen steuerlich unbeachtlich (BFH-Urteil in BFHE 201, 46, BStBl II 2003,
646).


15 d) Ortsübliche Marktmiete (oder Marktpacht) ist grundsätzlich die ortsübliche Nettokaltmiete bzw. Nettokaltpacht. Das
ist die Gegenleistung für die reine Nutzungsüberlassung. Soweit der BFH diesen Maßstab im Anwendungsbereich
von § 21 Abs. 2 EStG anders versteht (ständige Rechtsprechung, zuletzt BFH-Urteil vom 10. Mai 2016 IX R 44/15,
BFHE 254, 31, BStBl II 2016, 835, Rz 11), beruht dies auf Besonderheiten des Wohnraummietrechts, die auch im
Steuerrecht Beachtung finden. § 21 Abs. 2 EStG ist auf den Streitfall nicht anzuwenden, da es um die Verpachtung
von Gewerbeflächen geht.


16 e) Die Feststellung der ortsüblichen Marktmiete (oder Marktpacht) obliegt grundsätzlich dem FG als Tatsacheninstanz.
Sie ist im Wesentlichen Tatfrage. Die tatsächlichen Feststellungen des FG sind vom Revisionsgericht nur daraufhin zu
prüfen, ob das FG im Rahmen der Gesamtwürdigung von zutreffenden Kriterien ausgegangen ist, alle maßgeblichen
Beweisanzeichen in seine Beurteilung einbezogen und dabei nicht gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze
verstoßen hat.


17 2. Bei Anwendung dieser Grundsätze auf den Streitfall kann das angefochtene Urteil keinen Bestand haben. Die
Annahme des FG, die ortsübliche Marktpacht für das Verpachtungsobjekt liege nicht unter der vom FA zugrunde
gelegten Pacht von 1.474,05 EUR pro Monat, findet in seinen tatsächlichen Feststellungen keine Stütze. Das vom FG
eingeholte Sachverständigengutachten gibt dafür nichts her, denn die vom Gutachter gewählte sog.
Kombinationsmethode ist aus Rechtsgründen nicht geeignet, um die ortsübliche Marktpacht zu bestimmen.
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18 a) Soweit das FG und die Beteiligten übereinstimmend davon ausgegangen sind, dass die sog.
Vergleichswertmethode im Streitfall nicht angewandt werden kann, weil sich aufgrund der Besonderheiten des in
Rede stehenden Objekts vergleichbare Objekte nicht finden lassen, begegnet dies keinen rechtlichen Bedenken. Das
bedeutet aber nicht, dass deshalb eine Ermittlung der Vergleichsgröße auf der Grundlage statistischer
Erwartungswerte gerechtfertigt wäre.


19 b) Der BGH hält die ertragsorientierte Pachtwertermittlung (sog. EOP-Methode) und unwesentliche Abwandlungen
dieser Methode (insbesondere die sog. indirekte Vergleichswertmethode) generell für nicht geeignet, um die
ortsübliche Marktmiete oder –pacht zu ermitteln (BGH-Urteile vom 28. April 1999 XII ZR 150/97, BGHZ 141, 257;
Neue Juristische Wochenschrift --NJW-- 1999, 3187; vom 13. Juni 2001 XII ZR 49/99, NJW 2002, 55; vom 10. Juli
2002 XII ZR 314/00, Neue Juristische Wochenschrift-Rechtsprechungs-Report Zivilrecht --NJW-RR-- 2002, 1521;
BGH-Beschluss vom 9. April 2003 XII ZR 216/01, juris; BGH-Urteil vom 14. Juli 2004 XII ZR 352/00, NJW 2004,
3553). Der erkennende Senat schließt sich dem an. Die Referenzgröße, um deren tatsächliche Feststellung es geht,
ist im Zivilrecht und im Steuerrecht dieselbe. Gesucht ist der Verkehrswert der Hauptleistung. Dieser hängt bei Miet-
oder Pachtverhältnissen ganz wesentlich von den örtlichen Besonderheiten ab. Deshalb kommt es in rechtlicher
Hinsicht auf die ortsübliche Marktmiete oder -pacht an (so auch § 21 Abs. 2 EStG).


20 c) Der BGH hat überzeugend begründet, dass der ortsübliche Preis für eine Nutzungsüberlassung auch bei einem
Gaststättenobjekt nicht maßgeblich davon abhängt, welchen Ertrag ein durchschnittlich begabter Gastwirt
voraussichtlich mit dem Objekt erwirtschaften kann, sondern dass er von Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Bei
einem Objekt in außergewöhnlich gefragter Lage, muss der Pächter unter Umständen deutlich mehr leisten als ein
durchschnittlich begabter Gastronom, um die vom Verpächter am Markt durchsetzbare Pacht erwirtschaften zu
können. In einem Pächtermarkt kann er dagegen den Preis unter Umständen weit unter den Satz drücken, den ein
Gaststättenpächter statistisch von seinem (erwartbaren) Ertrag für die Pacht aufwenden muss. Die im Wesentlichen
auf statistischen Annahmen beruhende und die örtlichen Verhältnisse nicht hinreichend berücksichtigende
ertragsorientierte Pachtwertermittlung verlässt den rechtlichen Maßstab der Ortsüblichkeit und ist deshalb aus
Rechtsgründen zu verwerfen (vgl. BGH-Urteil in BGHZ 141, 257, NJW 1999, 3187, unter II.2.B: a; vgl. auch
Senatsurteil vom 6. Februar 2018 IX R 14/17, BFHE 261, 20, BStBl II 2018, 522, zur Feststellung eines ortsüblichen
Zuschlags bei möblierter Vermietung einer Wohnung).


21 d) Zu Recht fordert der BGH stattdessen in ständiger Rechtsprechung, einen erfahrenen und mit der konkreten
(örtlichen) Marktsituation vertrauten Sachverständigen --z.B. einen erfahrenen Makler-- beurteilen zu lassen, welchen
Miet- oder Pachtzins er für angemessen hält. Die bei diesem Vorgehen unvermeidliche höhere Schätzungstoleranz
muss hingenommen werden (vgl. vor allem BGH-Urteile in NJW 2002, 55, und in NJW-RR 2002, 1521).


22 e) Die im Streitfall dem Gutachten zugrunde gelegte Methode (sog. Kombinationsmethode) entspricht in ihrem ersten
Schritt im Wesentlichen der EOP-Methode, wie der Gutachter selbst einräumt (Gutachten Seite ...: Grundzüge der
ertragsorientierten Pachtmethode). Soweit der Gutachter daneben die von einem wirtschaftlich handelnden
Verpächter mindestens benötigte sog. Investivpacht ermittelt hat, beseitigt dies die Einwände gegen den
methodischen Ansatz des Gutachtens nicht. Anders als der Gutachter meint, kritisiert der BGH nicht in erster Linie
eine zu einseitige Berücksichtigung des Pächterrisikos, sondern eine im Grundsatz nicht hinzunehmende Entfernung
vom rechtlichen Maßstab der Ortsüblichkeit. Die Berücksichtigung des betriebswirtschaftlich kalkulierten
Verpächterrisikos ändert daran nichts, da sich die Investition des Verpächters angesichts der Marktverhältnisse als
Fehler herausstellen kann. Sie beeinflusst aber nicht die Höhe der am Markt erzielbaren Pacht.


23 3. Die Sache ist nicht spruchreif. Die vom FG festgestellten Tatsachen ergeben nicht, ob im Streitfall eine
teilentgeltliche Nutzungsüberlassung anzunehmen ist. Die Sache wird deshalb zur Nachholung der erforderlichen
Feststellungen an das FG zurückverwiesen. Kommt eine Einigung zwischen den Beteiligten nicht zustande und sieht
sich das FG auch aufgrund der nachfolgenden tatsächlichen Entwicklung (Fremdverpachtung der Gaststätte) nicht in
der Lage, die Angemessenheit der in den Streitjahren vereinbarten Pachthöhe (zumindest indiziell) selbst zu
beurteilen, muss es im Rahmen seiner Amtsaufklärungspflicht erneut sachverständige Hilfe in Anspruch nehmen.
Dabei kann es sich z.B. auf die Einschätzung eines erfahrenen Gewerberaummaklers mit entsprechenden
Ortskenntnissen stützen. Einer umfassenden Ausarbeitung bedarf eine solche Einschätzung möglicherweise nicht, da
sie sich im Wesentlichen auf die praktische Berufserfahrung des Sachverständigen stützen wird, die mangels
vergleichbarer Objekte auch nicht mit Einzelnachweisen unterlegt werden muss. Gegebenenfalls genügt auch eine
mündliche Anhörung. Der Sachverständige muss aber zumindest nachvollziehbar darlegen, dass er über
ortsbezogene Marktkenntnisse verfügt und das betreffende Objekt hinreichend kennt. Kann sich das FG auf der
Grundlage einer solchen Einschätzung nicht die für eine Schätzung erforderliche Gewissheit über die Höhe der
ortsüblichen Pacht verschaffen, geht dies zu Lasten des Beklagten.


24 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 6/19 vom 20.2.2019
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